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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von international
 Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern

 A.  Problem und Ziel

 Gestützt  auf  den  Vertrag  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union,  ins-
 besondere  auf  Artikel  79  Absatz  2  Buchstabe  a  und  b,  haben  das  Europäische
 Parlament  und  der  Rat  im  Jahr  2011  folgende  Richtlinien  im  Bereich  des  Auf-
 enthaltsrechts erlassen:

 1.  Richtlinie  2011/51/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 11.  Mai  2011  zur  Änderung  der  Richtlinie  2003/109/EG  des  Rates  zur  Er-
 weiterung  ihres  Anwendungsbereichs  auf  Personen,  die  internationalen
 Schutz genießen (ABl. L 132 vom 19.5.2011, S.  1),

 2.  Richtlinie  2011/98/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 13.  Dezember  2011  über  ein  einheitliches  Verfahren  zur  Beantragung  einer
 kombinierten  Erlaubnis  für  Drittstaatsangehörige,  sich  im  Hoheitsgebiet
 eines  Mitgliedstaats  aufzuhalten  und  zu  arbeiten,  sowie  über  ein  gemeinsa-
 mes  Bündel  von  Rechten  für  Drittstaatsarbeitnehmer,  die  sich  rechtmäßig  in
 einem Mitgliedstaat aufhalten (ABl. L 343 vom 23.12.2011, S.  1).

 Dieser  Gesetzentwurf  dient  dazu,  die  oben  genannten  Richtlinien  in  das  inner-
 staatliche  Recht  umzusetzen.  Darüber  hinaus  sollen  unabhängig  von  der  Um-
 setzung  der  Richtlinien  weitere  Anpassungen  im  Aufenthaltsrecht  vorgenom-
 men werden, die überwiegend klarstellende Funktion haben.

 B.  Lösung

 Mit  der  Richtlinie  2011/51/EU  wurde  der  Anwendungsbereich  der  Richtlinie
 2003/109/EG  (sog.  Daueraufenthaltsrichtlinie)  auf  Ausländer  erweitert,  die  in-
 ternationalen  Schutz  im  Sinne  der  Richtlinie  2011/95/EU  (sog.  Qualifikations-
 richtlinie)  genießen.  Dieser  Personenkreis  war  bislang  von  dem  Erwerb  eines
 EU-Daueraufenthaltsrechts  ausgeschlossen.  Die  Umsetzung  der  Richtlinie  er-
 fordert  Änderungen  im  Aufenthaltsgesetz  (AufenthG)  und  in  der  Aufenthalts-
 verordnung (AufenthV).

 Die  Richtlinie  2011/98/EU  sieht  die  Einführung  eines  kombinierten  Aufent-
 haltstitels  für  Aufenthaltserlaubnisse  zum  Zweck  der  Erwerbstätigkeit  (single
 permit)  und  eine  verfahrensrechtliche  Bündelung  der  Entscheidungen  zu  Auf-
 enthalts-  und  Arbeitserlaubnis  (one  stop  government)  vor.  Darüber  hinaus
 regelt  sie  bestimmte  Gleichbehandlungsrechte,  insbesondere  im  Renten-  und
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Sozialrecht.  Der  kombinierte  Aufenthaltstitel  und  die  verfahrensrechtliche
 Bündelung  wurden  in  Deutschland  bereits  2005  eingeführt.  Umsetzungsbedarf
 besteht vor allem im Rentenrecht (Rentenexport).

 Der  Gesetzentwurf  beinhaltet  darüber  hinaus  weitere  Änderungen  des  Aufent-
 haltsrechts,  die  nicht  im  Zusammenhang  mit  der  Umsetzung  der  genannten
 Richtlinien stehen. Dies sind insbesondere

 –  eine  Klarstellung  in  §  2  Absatz  3  AufenthG,  dass  der  Bezug  von  Leistungen
 für  Bildung  und  Teilhabe  nach  §  6b  des  Bundeskindergeldgesetzes  (sog.  Bil-
 dungspaket)  nicht  als  eine  für  die  Regelerteilungsvoraussetzung  der  Lebens-
 unterhaltssicherung schädliche Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gilt,

 –  eine  Klarstellung,  dass  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  16  Absatz  5
 AufenthG  zur  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch  nicht  nur  in  Ausnah-
 mefällen erteilt werden kann,

 –  die  Einräumung  eines  unbeschränkten  Arbeitsmarktzugangs  für  auslän-
 dische  Familienangehörige,  die  einen  Aufenthaltstitel  nach  dem  Abschnitt  6
 des  AufenthG besitzen,

 –  eine  Angleichung  des  für  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  nach
 §  28  Absatz  2  AufenthG  erforderlichen  Sprachniveaus  (A  1)  an  das  für  die
 Erteilung  eines  unbefristeten  Aufenthaltsrechts  im  Übrigen  geltende  Sprach-
 niveau (B  1),

 –  eine  Neuregelung  des  Kindernachzugs  zu  nur  einem  Elternteil  bei  gemein-
 samer  Personensorge,  wenn  der  andere  Elternteil  dem  Nachzug  des  Kindes
 zustimmt (§  32  AufenthG).

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Durch  die  Änderungen  in  den  §§  113  und  114  SGB  VI  entstehen  der  gesetz-
 lichen Rentenversicherung Mehrausgaben von rund 7 Mio.  Euro jährlich.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Erfüllungsaufwand für die Bundesverwaltung

 Durch  die  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/51/EU  (Erweiterung  der  Dauerauf-
 enthaltsrichtlinie)  entsteht  ein  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwaltung  insbeson-
 dere  durch  die  vorgeschriebene  Konsultation  unter  den  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union  in  Fällen,  in  denen  der  internationale  Schutz  durch
 einen  anderen  Mitgliedstaat  gewährt  wird  als  durch  den,  der  die  Rechtsstellung
 als  langfristig  Aufenthaltsberechtigter  zuerkannt  hat.  Der  Erfüllungsaufwand
 beläuft  sich  auf  durchschnittlich  ca.  22  Euro  pro  Fall.  Die  Anzahl  der  Fälle,  in
 denen  ein  solches  Konsultationsverfahren  durchzuführen  sein  wird,  lässt  sich
 gegenwärtig noch nicht abschätzen.
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Durch  die  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/98/EU  entsteht  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  ein  Erfüllungsaufwand  von  rund  400  000  Euro  für  die
 Neufeststellung  der  Bestandsrenten.  Im  Übrigen  wird  die  Umsetzung  voraus-
 sichtlich  keinen  zusätzlichen  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwaltung  verur-
 sachen,  da  der  kombinierte  Aufenthaltstitel  sowie  die  verfahrensrechtliche
 Bündelung  der  Entscheidung  zu  Aufenthalts-  und  Arbeitserlaubnis  bereits  gel-
 tendes Recht sind.

 Durch  die  neu  hinzugefügten  Speichersachverhalte  im  Ausländerzentralregister
 entsteht  beim  Bundesverwaltungsamt  ein  einmaliger  Mehraufwand  in  Höhe
 von ca. 140  000  Euro.

 Etwaiger  Mehrbedarf  an  Sach-  und  Personalmitteln  soll  finanziell  und  stellen-
 mäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

 Sonstiger Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  die  Umbenennung  des  Aufenthaltstitels  nach  §  9a  AufenthG  von  „Er-
 laubnis  zum  Daueraufenthalt-EG“  in  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU“
 entsteht voraussichtlich nur ein geringer Erfüllungsaufwand.

 Durch  die  Abschaffung  der  Aufenthaltstitelpflicht  für  Seeleute  (§  4  Absatz  4
 AufenthG)  wird  sich  der  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwaltung  reduzieren.  Der
 Umfang  der  Reduktion  lässt  sich  mangels  statistischer  Informationen  zur
 Anzahl  der  an  Seeleute  erteilten  Aufenthaltstitel  nicht  näher  beziffern.  Die
 Fallzahl dürfte jedoch gering sein.

 Durch  die  Erweiterung  der  Befreiung  von  Binnenschifffahrtspersonal  von  der
 Aufenthaltstitelpflicht  (§  25  AufenthV)  dürfte  sich  der  Erfüllungsaufwand  für
 die  Verwaltung  reduzieren.  Der  Umfang  der  Reduktion  lässt  sich  mangels  sta-
 tistischer  Informationen  zur  Anzahl  der  an  Binnenschiffer  erteilten  Aufenthalts-
 titel nicht näher beziffern.

 Durch  die  Ergänzung  des  erweiterten  Datensatzes  nach  §  65  AufenthV  um  die
 BVA-Verfahrensnummer  entstehen  unter  Umständen  Mehraufwendungen  bei
 den  Ausländerbehörden,  die  ihre  Fachverfahren  ggf.  um  ein  entsprechendes  zu-
 sätzliches  Feld  ergänzen  müssen.  Derartige  Anpassungen  sind  jedoch  in  der
 Regel  von  den  Verträgen  zur  Pflege  der  Fachverfahren  umfasst,  so  dass  der  zu-
 sätzliche Aufwand überschaubar sein dürfte.

 F.  Weitere Kosten

 Den  Bürgerinnen  und  Bürgern  sowie  der  Wirtschaft  entstehen  keine  sonstigen
 Kosten.  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucher-
 preisniveau, sind nicht zu erwarten.





Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/13022





Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 7 – Drucksache 17/13022
Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von international
 Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern1

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel  1

 Änderung des Aufenthaltsgesetzes

 Das  Aufenthaltsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  25.  Februar  2008  (BGBl.  I  S.  162),  das  zuletzt
 durch  Artikel  1  und  6  Absatz  2  des  Gesetzes  vom  1.  Juni
 2012  (BGBl.  I  S.  1224)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  9a  wird  das  Wort  „Daueraufent-
 halt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –  EU“  er-
 setzt.

 b)  In  der  Angabe  zu  §  18c  wird  das  Wort  „Aufenthalts-
 erlaubnis“ durch das Wort „Aufenthalt“ ersetzt.

 c)  Die  Angabe  „§  105c  Übergangsregelung  zu  §  51
 Absatz  1a“ wird gestrichen.

 2.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  3 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Nicht  als  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  gilt
 der Bezug von:

 1.  Kindergeld,

 2.  Kinderzuschlag,

 3.  Leistungen  für  Bildung  und  Teilhabe  nach  §  6b
 des Bundeskindergeldgesetzes,

 4.  Erziehungsgeld,

 5.  Elterngeld,

 6.  Leistungen  der  Ausbildungsförderung  nach  dem
 Dritten  Buch  Sozialgesetzbuch,  dem  Bundesaus-
 bildungsförderungsgesetz  und  dem  Aufstiegsfort-
 bildungsförderungsgesetz und

 7.  öffentlichen  Mitteln,  die  auf  Beitragsleistungen
 beruhen  oder  die  gewährt  werden,  um  den  Auf-
 enthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen.“

 b)  In  Absatz  7  werden  nach  der  Klammer  die  Wörter  „,
 die  zuletzt  durch  die  Richtlinie  2011/51/EU  (ABl.

 L  132  vom  19.5.2011,  S.  1)  geändert  worden  ist,“
 eingefügt.

 c)  Nach Absatz  7 wird folgender Absatz  8 eingefügt:

 „(8)  Langfristige  Aufenthaltsberechtigung  –  EU  ist
 der  einem  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  durch
 einen  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union
 ausgestellte  Aufenthaltstitel  nach  Artikel  8  der  Richt-
 linie 2003/109/EG.“

 d)  Die  bisherigen  Absätze  8  bis  11  werden  die  Absätze
 9 bis 12.

 e)  Folgender Absatz  13 wird angefügt:

 „(13)  International  Schutzberechtigter  ist  ein  Aus-
 länder,  der  internationalen  Schutz  genießt  im  Sinne
 der

 1.  Richtlinie  2004/83/EG  des  Rates  vom  29.  April
 2004  über  Mindestnormen  für  die  Anerkennung
 und  den  Status  von  Drittstaatsangehörigen  oder
 Staatenlosen  als  Flüchtlinge  oder  als  Personen,
 die  anderweitig  internationalen  Schutz  benötigen,
 und  über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes
 (ABl. L 304 vom 30.9.2004, S.  12) oder

 2.  Richtlinie  2011/95/EU  des  Europäischen  Parla-
 ments  und  des  Rates  vom  13.  Dezember  2011
 über  Normen  für  die  Anerkennung  von  Dritt-
 staatsangehörigen  oder  Staatenlosen  als  Personen
 mit  Anspruch  auf  internationalen  Schutz,  für  ei-
 nen  einheitlichen  Status  für  Flüchtlinge  oder  für
 Personen  mit  Anrecht  auf  subsidiären  Schutz  und
 für  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes  (ABl.
 L 337 vom 20.12.2011, S.  9).“

 3.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4  wird  das  Wort  „Dauer-
 aufenthalt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –
 EU“ ersetzt.

 b)  Absatz  4 wird aufgehoben.

 c)  In  Absatz  5  Satz  1  wird  das  Wort  „Daueraufenthalt-
 EG“ durch das Wort „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 4.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  Satz  2  und  3  wird  jeweils  das  Wort  „Dau-
 eraufenthalt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –
 EU“ ersetzt.

 1  Dieses  Gesetz  dient  u.  a.  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/51/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  11.  Mai  2011  zur  Änderung

 der  Richtlinie  2003/109/EG  des  Rates  zur  Erweiterung  ihres  Anwendungsbereichs  auf  Personen,  die  internationalen  Schutz  genießen  (ABl.  L  132

 vom  19.5.2011,  S.  1)  und  der  Richtlinie  2011/98/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Dezember  2011  über  ein  einheitliches

 Verfahren  zur  Beantragung  einer  kombinierten  Erlaubnis  für  Drittstaatsangehörige,  sich  im  Hoheitsgebiet  eines  Mitgliedstaats  aufzuhalten  und  zu

 arbeiten,  sowie  über  ein  gemeinsames  Bündel  von  Rechten  für  Drittstaatsarbeitnehmer,  die  sich  rechtmäßig  in  einem  Mitgliedstaat  aufhalten

 (ABl. L 343 vom 23.12.2011, S.  1).



Drucksache 17/13022 – 8 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
b)  Folgender Absatz  4 wird angefügt:

 „(4)  Ein  Ausnahme-Visum  im  Sinne  des  §  14
 Absatz  2  wird  als  Visum  im  Sinne  des  Absatzes  1
 Nummer  1 oder des Absatzes 3 erteilt.“

 5.  §  9a wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift,  in  Absatz  1  Satz  1  und  3  und  in
 Absatz  2  Satz  1  wird  jeweils  das  Wort  „Daueraufent-
 halt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –  EU“  er-
 setzt.

 b)  Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „innehat“
 die  Wörter  „und  weder  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  noch  in  einem  anderen  Mitglied-
 staat  der  Europäischen  Union  als  international
 Schutzberechtigter anerkannt ist“ eingefügt.

 bb)  In  Nummer  2  werden  die  Wörter  „Zuerkennung
 der  Flüchtlingseigenschaft  oder  auf  Gewährung
 subsidiären  Schutzes  im  Rahmen  der  Richtlinie
 2004/83/EG  des  Rates  vom  29.  April  2004  über
 Mindestnormen  für  die  Anerkennung  und  den
 Status  von  Drittstaatsangehörigen  oder  Staaten-
 losen  als  Flüchtlinge  oder  als  Personen,  die  an-
 derweitig  internationalen  Schutz  benötigen,  und
 über  den  Inhalt  des  zu  gewährenden  Schutzes
 (ABl.  EU  Nr.  L  304  S.  12)“  durch  die  Wörter
 „Anerkennung  als  international  Schutzberechtig-
 ter“ ersetzt.

 6.  §  9b Absatz  1 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  jeweils  das  Wort  „Daueraufenthalt-
 EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.

 b)  In  Nummer  4  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Komma ersetzt.

 c)  Folgende Nummer  5 wird angefügt:

 „5.  bei  international  Schutzberechtigten  der  Zeit-
 raum  zwischen  dem  Tag  der  Beantragung  inter-
 nationalen  Schutzes  und  dem  Tag  der  Erteilung
 eines  aufgrund  der  Zuerkennung  internationalen
 Schutzes gewährten Aufenthaltstitels.“

 7.  In  §  9c  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  9a  Abs.  2  Nr.  2“  durch
 die Wörter „§  9a Absatz  2 Satz  1 Nummer  2“ ersetzt.

 8.  §  14 Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 b)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  2a.  einge-
 fügt:

 „2a.  zwar  einen  nach  §  4  erforderlichen  Aufenthalts-
 titel  vorweist,  dieser  aber  durch  Drohung,  Beste-
 chung  oder  Kollusion  erwirkt  oder  durch  un-
 richtige  oder  unvollständige  Angaben  erschli-
 chen  wurde  und  deshalb  mit  Wirkung  für  die
 Vergangenheit  zurückgenommen  oder  annulliert
 wird, oder“.

 9.  §  16 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  Satz  2  wird  nach  dem  Wort  „Ferienzeit“
 ein Komma eingefügt.

 b)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „die
 nicht  der  Studienvorbereitung  dienen,“  die  Wörter
 „zur  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch“  einge-
 fügt.

 10.  In  der  Überschrift  zu  §  18c  wird  das  Wort  „Aufent-
 haltstitel“ durch das Wort „Aufenthalt“ ersetzt.

 11.  In  §  19a  Absatz  6  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  9
 Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  und  4  bis  9“  durch  die
 Wörter  „§  9  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2,  4  bis  6,  8
 und  9  vorliegen  und  er  über  einfache  Kenntnisse  der
 deutschen Sprache verfügt“ ersetzt.

 12.  In  §  21  Absatz  5  Satz  3  wird  die  Angabe  „Satz  4“
 durch die Angabe „Satz  3“ ersetzt.

 13.  §  25a Absatz  1 Satz  4 wird aufgehoben.

 14.  Dem §  27 wird folgender Absatz  5 angefügt:

 „(5)  Der  Aufenthaltstitel  nach  diesem  Abschnitt  be-
 rechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“

 15.  §  28 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „sich  auf  einfache
 Art  in  deutscher  Sprache  verständigen  kann“
 durch  die  Wörter  „über  ausreichende  Kenntnisse
 der deutschen Sprache verfügt“ ersetzt.

 bb)  Nach Satz  1 wird folgender Satz  eingefügt:

 „§  9 Absatz  2 Satz  2 bis 5 gilt entsprechend.“

 b)  In  Absatz  3  wird  die  Angabe  „35“  durch  die  An-
 gabe „34“ ersetzt.

 c)  Absatz  5 wird aufgehoben.

 16.  §  29 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nummer  1  wird  das  Wort  „Dauerauf-
 enthalt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –
 EU“ ersetzt.

 b)  Absatz  5 wird aufgehoben.

 17.  §  31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  den  Sätzen  1  und  2  wird  jeweils  das  Wort
 „Daueraufenthalt-EG“  durch  das  Wort  „Dauer-
 aufenthalt – EU“ ersetzt.

 bb)  Satz  3 wird aufgehoben.

 b)  In  Absatz  3  wird  das  Wort  „Daueraufenthalt-EG“
 durch das Wort „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 c)  Absatz  4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „Satz  3“  durch  die
 Angabe „Satz  4“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Daueraufenthalt-EG“
 durch das Wort „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 18.  §  32 Absatz  1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Dem  minderjährigen  ledigen  Kind  eines  Aus-
 länders  ist  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  erteilen,  wenn
 beide  Eltern  oder  der  allein  personensorgeberechtigte
 Elternteil  eine  Aufenthaltserlaubnis,  eine  Blaue  Karte
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EU,  eine  Niederlassungserlaubnis  oder  eine  Erlaubnis
 zum Daueraufenthalt – EU besitzen.

 (2)  Hat  das  minderjährige  ledige  Kind  bereits  das
 16.  Lebensjahr  vollendet  und  verlegt  es  seinen  Lebens-
 mittelpunkt  nicht  zusammen  mit  seinen  Eltern  oder
 dem  allein  personensorgeberechtigten  Elternteil  in  das
 Bundesgebiet,  gilt  Absatz  1  nur,  wenn  es  die  deutsche
 Sprache  beherrscht  oder  gewährleistet  erscheint,  dass
 es  sich  auf  Grund  seiner  bisherigen  Ausbildung  und
 Lebensverhältnisse  in  die  Lebensverhältnisse  in  der
 Bundesrepublik  Deutschland  einfügen  kann.  Satz  1  gilt
 nicht, wenn

 1.  der  Ausländer  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25
 Absatz  1  oder  2  oder  eine  Niederlassungserlaubnis
 nach §  26 Absatz  3 besitzt oder

 2.  der  Ausländer  oder  sein  mit  ihm  in  familiärer  Le-
 bensgemeinschaft  lebender  Ehegatte  eine  Nieder-
 lassungserlaubnis  nach  §  19  oder  eine  Blaue  Karte
 EU besitzt.

 (3)  Bei  gemeinsamem  Sorgerecht  soll  eine  Aufent-
 haltserlaubnis  nach  den  Absätzen  1  und  2  auch  zum
 Nachzug  zu  nur  einem  sorgeberechtigten  Elternteil  er-
 teilt  werden,  wenn  der  andere  Elternteil  sein  Einver-
 ständnis  mit  dem  Aufenthalt  des  Kindes  im  Bundesge-
 biet  erklärt  hat  oder  eine  entsprechende  rechtsverbind-
 liche Entscheidung einer zuständigen Stelle vorliegt.“

 19.  §  38a Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz  1  wird  durch  die  folgenden  Sätze  1  und  2  er-
 setzt:

 „Die  Aufenthaltserlaubnis  berechtigt  zur  Ausübung
 einer  Beschäftigung,  wenn  die  Bundesagentur  für
 Arbeit  der  Ausübung  der  Beschäftigung  nach  §  39
 Absatz  2  zugestimmt  hat  oder  durch  Rechtsverord-
 nung  nach  §  42  oder  durch  zwischenstaatliche  Ver-
 einbarung  bestimmt  ist,  dass  die  Ausübung  der  Be-
 schäftigung  ohne  Zustimmung  der  Bundesagentur
 für  Arbeit  zulässig  ist.  Die  Aufenthaltserlaubnis  be-
 rechtigt  zur  Ausübung  einer  selbständigen  Tätig-
 keit,  wenn  die  in  §  21  genannten  Voraussetzungen
 erfüllt sind.“

 b)  Die  bisherigen  Sätze  2  und  3  werden  die  Sätze  3
 und 4.

 20.  In  §  39  Absatz  3  wird  nach  dem  Wort  „Abschnitten“
 die Angabe „  , 6“ gestrichen.

 21.  In  §  44  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „mehr  als“
 durch das Wort „mindestens“ ersetzt.

 22.  In  §  44a  Absatz  3  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern
 „§  9  Abs.  2  Satz  1  Nr.  7  und  8“  ein  Komma  und  die
 Wörter  „§  9a  Absatz  2  Satz  1  Nummer  3  und  4“  einge-
 fügt.

 23.  In  §  52  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „2  bis  7“
 durch die Angabe „2 bis 6“ ersetzt.

 24.  Dem  Wortlaut  des  §  57  Absatz  3  wird  folgende  An-
 gabe vorangestellt „§  58 Absatz  1b,“.

 25.  Nach  §  58  Absatz  1a  wird  folgender  Absatz  1b  einge-
 fügt:

 „(1b)  Ein  Ausländer,  der  eine  Erlaubnis  zum  Dauer-
 aufenthalt  –  EU  besitzt  oder  eine  entsprechende
 Rechtsstellung  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  innehat  und  in  einem  anderen
 Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  international
 Schutzberechtigter  ist,  darf  außer  in  den  Fällen  des
 §  60  Absatz  8  Satz  1  nur  in  den  schutzgewährenden
 Mitgliedstaat  abgeschoben  werden.  §  60  Absatz  2,  3,  5
 und  7 bleibt unberührt.“

 26.  §  75 Nummer  7 wird wie folgt gefasst:

 „7.  Durchführung  der  Programme  zur  Förderung  der
 freiwilligen Rückkehr;“.

 27.  §  77 Absatz  1 Satz  1 und 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  folgenden  Verwaltungsakte  bedürfen  der  Schrift-
 form  und  sind  mit  Ausnahme  der  Nummer  5  mit  einer
 Begründung zu versehen:

 1.  der Verwaltungsakt,

 a)  durch  den  ein  Passersatz,  ein  Ausweisersatz
 oder  ein  Aufenthaltstitel  versagt,  räumlich  oder
 zeitlich  beschränkt  oder  mit  Bedingungen  und
 Auflagen versehen wird oder

 b)  mit  dem  die  Änderung  oder  Aufhebung  einer
 Nebenbestimmung  zum  Aufenthaltstitel  versagt
 wird, sowie

 2.  die Ausweisung,

 3.  die  Abschiebungsanordnung  nach  §  58a  Absatz  1
 Satz  1,

 4.  die Androhung der Abschiebung,

 5.  die Aussetzung der Abschiebung,

 6.  Beschränkungen des Aufenthalts nach §  12 Absatz  4,

 7.  die Anordnungen nach den §§  47 und 54a,

 8.  die  Rücknahme  und  der  Widerruf  von  Verwaltungs-
 akten nach diesem Gesetz sowie

 9.  die  Entscheidung  über  einen  Antrag  auf  Befristung
 nach §  11 Absatz  1 Satz  3.“

 28.  §  84 Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  3  wird  das  Wort  „Beschäftigung“  durch
 das Wort „Erwerbstätigkeit“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  4  wird  das  Wort  „sowie“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 c)  Der Nummer  5 wird das Wort „sowie“ angefügt.

 d)  Nummer  6 wird wie folgt gefasst:

 „6.  die  Ausreiseuntersagung  nach  §  46  Absatz  2
 Satz  1“.

 29.  §  91c wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „Daueraufenthalt-
 EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –  EU“  er-
 setzt.

 b)  Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  1a eingefügt:

 „(1a)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flücht-
 linge  leitet  von  Amts  wegen  Auskunftsersuchen  der
 Ausländerbehörden  über  das  Fortbestehen  des  in-
 ternationalen  Schutzes  im  Sinne  von  §  2  Absatz  13
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in  einem  anderen  Mitgliedstaat  an  die  zuständigen
 Stellen  des  betroffenen  Mitgliedstaates  der  Euro-
 päischen  Union  weiter.  Hierzu  übermittelt  die  je-
 weils  zuständige  Ausländerbehörde  dem  Bundes-
 amt  für  Migration  und  Flüchtlinge  die  erforder-
 lichen  Angaben.  Das  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge  leitet  die  auf  die  Anfragen  eingehenden
 Antworten  an  die  jeweils  zuständige  Ausländerbe-
 hörde weiter.“

 c)  Nach  Absatz  5  werden  die  folgenden  Absätze  5a
 bis 5c eingefügt:

 „(5a)  Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flücht-
 linge  gibt  den  zuständigen  Stellen  der  anderen  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union  auf  Ersuchen
 innerhalb  eines  Monats  nach  Eingang  des  Ersu-
 chens  Auskunft  darüber,  ob  ein  Ausländer  in  der
 Bundesrepublik  Deutschland  weiterhin  die  Rechts-
 stellung  eines  international  Schutzberechtigten  ge-
 nießt.

 (5b)  Enthält  die  durch  einen  anderen  Mitglied-
 staat  der  Europäischen  Union  ausgestellte  langfris-
 tige  Aufenthaltsberechtigung  –  EU  eines  internatio-
 nal  Schutzberechtigten  den  Hinweis,  dass  dieser
 Staat  dieser  Person  internationalen  Schutz  gewährt
 und  ist  die  Verantwortung  für  den  internationalen
 Schutz  im  Sinne  von  §  2  Absatz  13  nach  Maßgaben
 der  einschlägigen  Rechtsvorschriften  auf  Deutsch-
 land  übergegangen,  bevor  dem  international
 Schutzberechtigten  eine  Erlaubnis  zum  Dauerauf-
 enthalt  –  EU  nach  §  9a  erteilt  wurde,  so  ersucht  das
 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  die  zu-
 ständige  Stelle  des  anderen  Mitgliedstaates,  den
 Hinweis  in  der  Aufenthaltsberechtigung  –  EU  ent-
 sprechend zu ändern.

 (5c)  Wird  einem  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 der  Europäischen  Union  langfristig  Aufenthaltsbe-
 rechtigten  in  Deutschland  internationaler  Schutz  im
 Sinne  von  §  2  Absatz  13  gewährt,  bevor  ihm  eine
 Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU  nach  §  9a  er-
 teilt  wurde,  so  ersucht  das  Bundesamt  für  Migration
 und  Flüchtlinge  die  zuständige  Stelle  des  anderen
 Mitgliedstaates,  in  die  dort  ausgestellte  Aufent-
 haltsberechtigung  –  EU  den  Hinweis  aufzunehmen,
 dass  Deutschland  dieser  Person  internationalen
 Schutz gewährt.“

 d)  In  Absatz  6  Nummer  1  und  2  wird  jeweils  das  Wort
 „Daueraufenthalt-EG“  durch  das  Wort  „Dauerauf-
 enthalt – EU“ ersetzt.

 30.  In  §  98  Absatz  3  Nummer  7  wird  die  Angabe  „§  99
 Abs.  1  Nr.  7“  durch  die  Wörter  „§  99  Absatz  1  Num-
 mer 3a Buchstabe  d, Nummer  7“ ersetzt.

 31.  Dem §  104 wird folgender Absatz  8 angefügt:

 „(8)  §  28  Absatz  2  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Tag
 vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fas-
 sung  findet  weiter  Anwendung  auf  Ehegatten  eines
 Deutschen,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor  dem  Inkraft-
 treten  dieses  Gesetzes]  bereits  eine  Aufenthaltserlaub-
 nis nach §  28 Absatz  1 innehatten.“

 32.  In  §  5  Absatz  2  Satz  1,  §  30  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3
 Buchstabe  b,  Satz  2  Nummer  2,  §  33  Satz  1  und  2,  §  34
 Absatz  1,  2  Satz  2  und  Absatz  3,  §  51  Absatz  9  Satz  1,
 §  56  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1a,  §  69  Absatz  3  Num-
 mer  2a,  Absatz  5  Satz  2,  §  88a  Absatz  1  Satz  3,  §  101
 Absatz  3  Halbsatz  2  sowie  §  104  Absatz  2  Satz  1  wird
 jeweils  das  Wort  „Daueraufenthalt-EG“  durch  das
 Wort „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 Artikel  2

 Änderung des AZR-Gesetzes

 In  §  29  Absatz  1  Nummer  6  des  AZR-Gesetzes  vom
 2.  September  1994  (BGBl.  I  S.  2265),  das  zuletzt  durch
 Artikel  1  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2012  (BGBl.  I
 S.  2745)  geändert  worden  ist,  werden  die  Wörter  „und  die
 Annullierung  des  Visums“  durch  die  Wörter  „sowie  die
 Rücknahme,  die  Annullierung,  die  Aufhebung  und  den  Wi-
 derruf des Visums“ ersetzt.

 Artikel  3

 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Sechste  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  –  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 19.  Februar  2002  (BGBl.  I  S.  754,  1404,  3384),  das  zuletzt
 durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2012
 (BGBl.  I  S.  2781)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  317
 folgende Angabe zu §  317a eingefügt:

 „§  317a  Neufeststellung“.

 2.  §  113 Absatz  3 und 4 wird aufgehoben.

 3.  §  114 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  Satzteil  vor  Nummer  1  und  Ab-
 satz  2  werden  jeweils  die  Wörter  „,  die  Angehörige
 eines  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  Ange-
 hörige  eines  Vertragsstaates  des  Abkommens  über
 den  Europäischen  Wirtschaftsraum  oder  Staatsange-
 hörige der Schweiz sind,“ gestrichen.

 b)  Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.

 4.  §  272 Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  Satzteil  vor  Nummer  1  werden  die  Wörter
 „die  Angehörige  eines  Mitgliedstaates  der  Europäi-
 schen  Union,  Angehörige  eines  Vertragsstaates  des
 Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum
 oder Staatsangehörige der Schweiz sind,“ gestrichen.

 b)  Satz  2 wird aufgehoben.

 5.  §  317 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „,  der  Angehöriger
 eines  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  Ange-
 höriger  eines  Vertragsstaates  des  Abkommens  über
 den  Europäischen  Wirtschaftsraum  oder  Staatsange-
 höriger der Schweiz ist,“ gestrichen.
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b)  Absatz  2a wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „,  die  Angehörige
 eines  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,
 Angehörige  eines  Vertragsstaates  des  Abkommens
 über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  oder
 Staatsangehörige  der  Schweiz  sind,“  gestrichen.

 bb)  Satz  3 wird aufgehoben.

 6.  Nach §  317 wird folgender §  317a eingefügt:

 „§  317a
 Neufeststellung

 (1)  Eine  nach  den  Vorschriften  dieses  Buches  berech-
 nete  Rente,  in  der  die  persönlichen  Entgeltpunkte  zu
 70  vom  Hundert  berücksichtigt  wurden,  wird  ab  dem
 1.  …  [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttretens]  2013  neu
 festgestellt.  Bei  der  Neufeststellung  sind  die  §§  113,  114
 und  272  in  der  am  1.  …  [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttre-
 tens] 2013 geltenden Fassung anzuwenden.

 (2)  Bestand  vor  dem  31.  Dezember  1991  Anspruch  auf
 eine  Rente,  in  der  der  Rentenbetrag  zu  70  vom  Hundert
 berücksichtigt  wurde,  wird  diese  auf  Antrag  ab  dem  1.  …
 [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttretens]  2013  neu  festge-
 stellt.  Bei  der  Neufeststellung  sind  das  am  1.  Januar  1992
 geltende  Recht  und  die  §§  113,  114  und  272  in  der  am
 1.  …  [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttretens]  2013  gelten-
 den  Fassung  anzuwenden.“

 Artikel  4

 Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung
 der Landwirte

 Das  Gesetz  über  die  Alterssicherung  der  Landwirte  vom
 29.  Juli  1994  (BGBl.  I  S.  1890,  1891),  das  zuletzt  durch
 Artikel  7  des  Gesetzes  vom  5.  Dezember  2012  (BGBl.  I
 S.  2474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  42 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 3 bis 5a werden aufgehoben.

 b)  Die  bisherigen  Absätze  6  und  7  werden  die  Absätze  3
 und 4.

 2.  Dem  §  98  werden  die  folgenden  Absätze  9  und  10  ange-
 fügt:

 „(9)  Eine  am  31.  …  [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttre-
 tens]  2013  geleistete  Rente  an  Berechtigte  im  Ausland,  bei
 deren  Berechnung  der  allgemeine  Rentenwert  mit  0,7  ver-
 vielfältigt  wurde,  wird  ab  dem  1.  …  [einsetzen:  Monat  des
 Inkrafttretens]  2013  neu  festgestellt.  Bei  der  Neufest-
 stellung  ist  der  §  42  in  der  am  1.  …  [einsetzen:  Monat  des
 Inkrafttretens] 2013 geltenden Fassung anzuwenden.

 (10)  Eine  vor  dem  1.  Januar  1995  geleistete  Rente  an
 Berechtigte  im  Ausland,  bei  deren  Berechnung  der  allge-
 meine  Rentenwert  mit  0,7  vervielfältigt  wurde,  wird  ab
 dem  1.  …  [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttretens]  2013
 neu  festgestellt.  Bei  der  Neufeststellung  ist  §  42  in  der
 am  1.  …  [einsetzen:  Monat  des  Inkrafttretens]  2013  gel-
 tenden Fassung anzuwenden.“

 3.  §  123 wird wie folgt gefasst:

 „§  123
 Leistungen an Berechtigte im Ausland

 Bei Leistungen ins Ausland gilt §  41 entsprechend.“

 Artikel  5

 Änderung des Bundesausbildungsförderungs-
 gesetzes – BAföG

 In  §  8  Absatz  1  Nummer  2  des  Bundesausbildungsförde-
 rungsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 7.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  1952,  2012  I  S.  197),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  31  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2854)  geändert  worden  ist,  wird  das  Wort  „Dau-
 eraufenthalt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –  EU“
 ersetzt.

 Artikel  6

 Änderungen von Verordnungen

 (1)  Die  Aufenthaltsverordnung  vom  25.  November  2004
 (BGBl.  I  S.  2945),  die  zuletzt  durch  Artikel  5  Absatz  1  des
 Gesetzes  vom  1.  Juni  2012  (BGBl.  I  S.  1224)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  24 Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Seelotsen,  die  in  Ausübung  ihres  Berufes  handeln
 und  sich  durch  amtliche  Papiere  über  ihre  Person  und
 Seelotseneigenschaft  ausweisen,  benötigen  für  ihre  Ein-
 reise und ihren Aufenthalt keinen Aufenthaltstitel.“

 2.  §  25 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  1 wird folgender Absatz  vorangestellt:

 „(1) Ausländer, die

 1.  auf  einem  von  einem  Unternehmen  mit  Sitz  im
 Hoheitsgebiet  eines  Schengen-Staates  betriebenen
 Schiff  in  der  grenzüberschreitenden  Binnenschiff-
 fahrt tätig sind,

 2.  im  Besitz  eines  gültigen  Aufenthaltstitels  des
 Staates  sind,  in  dem  das  Unternehmen  seinen  Sitz
 hat  und  dort  der  Aufenthaltstitel  die  Tätigkeit  in
 der Binnenschifffahrt erlaubt und

 3.  in  die  Besatzungsliste  dieses  Schiffes  eingetragen
 sind,

 sind  für  die  Einreise  und  für  Aufenthalte  bis  zu  sechs
 Monaten  innerhalb  eines  Zeitraums  von  zwölf  Mo-
 naten  seit  der  ersten  Einreise  vom  Erfordernis  eines
 Aufenthaltstitels befreit.“

 b)  Der  bisherige  Absatz  1  wird  Absatz  2  und  wie  folgt
 geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  nach  den  Wörtern  „in  der“
 die Wörter „Rhein- und“ gestrichen.

 bb)  In  Nummer  3  werden  die  Wörter  „einen  auslän-
 dischen  Pass  oder  Passersatz,  in  dem  die  Eigen-
 schaft  als  Rheinschiffer  bescheinigt  ist,  oder“  ge-
 strichen.

 c)  Der  bisherige  Absatz  2  wird  Absatz  3  und  nach  der
 Angabe  „Absatz  1“  wird  die  Angabe  „und  2“  einge-
 fügt.
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d)  Der  bisherige  Absatz  3  wird  Absatz  4  und  die  Wörter
 „Absätze  1  und  2“  werden  durch  die  Wörter  „Absätze
 2 und 3“ ersetzt.

 3.  §  38a Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz  2 wird aufgehoben.

 b)  Nach  dem  neuen  Satz  2  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Bei  öffentlichen  Einrichtungen  sind  die  Angaben  zu
 Satz  2 Nummer  4 und 5 nicht erforderlich.“

 4.  §  59 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  2 wird folgender Satz  angefügt:

 „Aufenthaltstitel  nach  §  78  Absatz  1  in  Verbindung
 mit  §  4  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4  des  Aufenthalts-
 gesetzes,  die  gemäß  dem  bis  zum  …  [einsetzen:  Da-
 tum  des  Tages  vor  Inkrafttreten  nach  Artikel  …]  zu
 verwendenden  Muster  der  Anlage  D14  a  ausgestellt
 wurden, behalten ihre Gültigkeit.“

 b)  Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Das  Wort  „Daueraufenthalt-EG“  wird  jeweils
 durch das Wort „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 bb)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „Für  die  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU
 kann  im  Falle  des  §  78  a  Absatz  1  Satz  1  des
 Aufenthaltsgesetzes  der  Vordruck  der  Anlage
 D14  mit  der  Bezeichnung  „Daueraufenthalt-EG“
 weiterverwendet werden.“

 5.  Nach §  59 wird folgender §  59a eingefügt:

 „§  59a
 Hinweis auf Gewährung internationalen Schutzes

 (1)  Wird  einem  Ausländer,  dem  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  die  Rechtsstellung  eines  international
 Schutzberechtigten  im  Sinne  von  §  2  Absatz  13  des  Auf-
 enthaltsgesetzes  zuerkannt  wurde,  eine  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt  –  EU  nach  §  9a  des  Aufenthaltsgesetzes
 erteilt,  so  ist  in  dem  Feld  für  Anmerkungen  folgender
 Hinweis  aufzunehmen:  „Durch  DEU  am  [Datum]  inter-
 nationaler Schutz gewährt“.

 (2)  Wird  einem  Ausländer,  der  im  Besitz  einer  langfris-
 tigen  Aufenthaltsberechtigung  –  EU  eines  anderen  Mit-
 gliedstaates  der  Europäischen  Union  ist,  die  den  Hinweis
 enthält,  dass  dieser  Staat  dieser  Person  internationalen
 Schutz  gewährt,  eine  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –
 EU  nach  §  9a  des  Aufenthaltsgesetzes  erteilt,  so  ist  in  dem
 Feld  für  Anmerkungen  der  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt  –  EU  ein  entsprechender  Hinweis  aufzunehmen.  Vor
 Aufnahme  des  Hinweises  ist  der  betreffende  Mitgliedstaat
 in  dem  Verfahren  nach  §  91c  Absatz  1a  des  Aufenthalts-
 gesetzes  um  Auskunft  darüber  zu  ersuchen,  ob  der  Aus-
 länder  dort  weiterhin  internationalen  Schutz  genießt.
 Wurde  der  internationale  Schutz  in  dem  anderen  Mitglied-
 staat  durch  eine  rechtskräftige  Entscheidung  aberkannt,
 wird  der  Hinweis  nach  Satz  1  nicht  aufgenommen.

 (3)  Ist  ein  Ausländer  im  Besitz  einer  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt  –  EU  nach  §  9a  des  Aufenthaltsgeset-
 zes,  die  den  Hinweis  nach  Absatz  2  Satz  1  enthält,  und
 ist  die  Verantwortung  für  den  internationalen  Schutz  im
 Sinne  von  §  2  Absatz  13  des  Aufenthaltsgesetzes  nach
 Maßgabe  der  einschlägigen  Rechtsvorschriften  auf

 Deutschland  übergegangen,  so  ist  der  Hinweis  durch  den
 in  Absatz  1  genannten  Hinweis  zu  ersetzen.  Die  Auf-
 nahme  dieses  Hinweises  hat  spätestens  drei  Monate  nach
 Übergang  der  Verantwortung  auf  Deutschland  zu  erfol-
 gen.

 (4)  Ist  der  Ausländer  im  Besitz  einer  Erlaubnis  zum
 Daueraufenthalt  –  EU  nach  §  9a  des  Aufenthaltsgesetzes
 und  wird  ihm  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 der  Europäischen  Union  internationaler  Schutz  im  Sinne
 von  §  2  Absatz  13  des  Aufenthaltsgesetzes  gewährt,  be-
 vor  er  dort  eine  langfristige  Aufenthaltsberechtigung  –
 EU  erhält,  so  ist  durch  die  zuständige  Ausländerbehörde
 in  das  Feld  für  Anmerkungen  der  Erlaubnis  zum  Dauer-
 aufenthalt  –  EU  folgender  Hinweis  aufzunehmen:
 „Durch  [Abkürzung  des  Mitgliedstaates]  am  [Datum]  in-
 ternationaler  Schutz  gewährt“.  Die  Aufnahme  dieses
 Hinweises  hat  spätestens  drei  Monate  nachdem  ein  ent-
 sprechendes  Ersuchen  der  zuständigen  Stelle  des  ande-
 ren  Mitgliedstaates  beim  Bundesamt  für  Migration  und
 Flüchtlinge eingegangen ist zu erfolgen.“

 6.  §  65 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  9  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Komma ersetzt.

 b)  Folgende Nummer  10 wird angefügt:

 „10.  Geschäftszeichen  des  Bundesverwaltungsamtes
 für  Meldungen  zu  einer  laufenden  Beteiligungs-
 anfrage  oder  einem  Nachberichtsfall  (BVA-Ver-
 fahrensnummer).“

 7.  In der Anlage D14a wird die Abbildung

 „– Vorderseite –

 – Rückseite –

 

 “
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durch die Abbildung

 „– Vorderseite –

 – Rückseite –

 ersetzt.

 8.  In  der  Inhaltsübersicht  in  der  Angabe  zu  §  44a  sowie  in
 §  6  Satz  1  Nummer  2,  in  der  Überschrift  zu  §  44a  und  in
 §  49  Absatz  1  wird  jeweils  das  Wort  „Daueraufenthalt-
 EG“ durch das Wort „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 (2)  In  der  AZRG-Durchführungsverordnung  vom  17.  Mai
 1995  (BGBl.  I  S.  695),  die  zuletzt  durch  Artikel  5  Absatz  2
 des  Gesetzes  vom  1.  Juni  2012  (BGBl.  I  S.  1224)  geändert
 worden ist, wird die Anlage wie folgt geändert:

 1.  Abschnitt I wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  10  Buchstabe  b  werden  nach  dem  Dop-
 pelbuchstaben  ii  die  Spalten  A  und  B  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „  jj)  §  19a AufenthG i.  V.  m. §  41a Abs.  1
 BeschV
 (Blaue Karte EU, Voraufenthalt mit
 Blauer Karte EU in einem anderen EU-
 Mitgliedstaat, Regelberufe)
 erteilt am
 befristet bis
 Staatsangehörigkeitsschlüssel anderer
 EU-Mitgliedstaat

 (2)*)

 

  “

 kk)  § 19a AufenthG i.  V.  m. §  41a Abs.  1
 BeschV
 (Blaue Karte EU, Voraufenthalt mit
 Blauer Karte EU in einem anderen EU-
 Mitgliedstaat, Regelberufe)
 abgelehnt am
 Staatsangehörigkeitsschlüssel anderer
 EU-Mitgliedstaat

 (2)*)

 ll)  § 19a AufenthG i.  V.  m. §  41a Abs.  2
 BeschV
 (Blaue Karte EU, Voraufenthalt mit
 Blauer Karte EU in einem anderen EU-
 Mitgliedstaat, Mangelberufe)
 erteilt am
 befristet bis
 Staatsangehörigkeitsschlüssel anderer
 EU-Mitgliedstaat

 (2)*)

 mm) § 19a AufenthG i.  V.  m. §  41a Abs.  2
 BeschV
 (Blaue Karte EU, Voraufenthalt mit
 Blauer Karte EU in einem anderen EU-
 Mitgliedstaat, Mangelberufe)
 abgelehnt am
 Staatsangehörigkeitsschlüssel anderer
 EU-Mitgliedstaat

 (2)*)

 nn)  § 20 Abs.  1 AufenthG
 (Forscher)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 oo)  § 20 Abs.  5 AufenthG
 (in [Staatsangehörigkeitsschlüssel des
 EU-Mitgliedstaates] zugelassener For-
 scher)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 pp)  § 21 Abs.  1 AufenthG
 (selbständige Tätigkeit – wirtschaft-
 liches Interesse)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 qq)  § 21 Abs.  2 AufenthG
 (selbständige Tätigkeit – völkerrecht-
 liche Vergünstigung)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 rr)  § 21 Abs. 2a AufenthG
 (selbständige Tätigkeit – Absolvent
 inländischer Hochschule)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 ss)  § 21 Abs.  5 AufenthG
 (freiberufliche Tätigkeit)
 erteilt am
 befristet bis

 (2)*)

 “.
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b)  Nummer  11 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Spalte  A  Buchstabe  b  wird  das  Wort  „(Dauer-
 aufenthalt-EG)“  durch  das  Wort  „(Daueraufent-
 halt – EU)“ ersetzt.

 bb)  Nach  Buchstabe  f  werden  die  Spalten  A  und  B
 wie folgt gefasst:

 c)  Nummer  12 wird wie folgt geändert:

 aa)  Spalte A wird wie folgt geändert:

 aaa)  Buchstabe  a wird aufgehoben.

 bbb)  Die  bisherigen  Buchstaben  b  bis  d  werden
 die Buchstaben a bis c.

 bb)  In  Spalte  B  wird  die  zum  bisherigen  Buchsta-
 ben  a gehörige Angabe „(2)*)“ gestrichen.

 d)  Nummer  20 wird wie folgt geändert:

 aa)  Spalte A wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nach  der  Angabe  „§  2  Abs.  2  Nr.  3“  wird
 die  Angabe  „und  §  3  Nr.  8“  eingefügt  und
 nach  dem  Wort  „AufenthG“  werden  die
 Wörter  „und  Hinweis  auf  Begründungs-
 text“ angefügt.

 bbb)  Die  Buchstaben  b  und  c  werden  durch  die
 folgenden Buchstaben b bis h ersetzt:

 „b)  Ausreiseaufforderung

 vom

 Frist bis

 c)  Abschiebung

 angedroht am

 d)  Zurückgeschoben am

 Wirkung befristet bis

 e)  Zurückgeschoben am

 Wirkung unbefristet

 f)  Abgeschoben am

 Wirkung befristet bis

 g)  Abgeschoben am

 Wirkung unbefristet

 h)  Begründungstexte  liegen  vor  zu  f)
 und  g)“.

 bb)  Spalte B wird wie folgt geändert:

 aaa)  Die  zu  den  bisherigen  Buchstaben  b  und  c
 gehörende  Angabe  „(4)“  wird  jeweils  ge-
 strichen.

 bbb)  Zum  neuen  Buchstaben  b  der  Spalte  A
 wird  die  Angabe  „(2)“,  zum  neuen  Buch-
 staben  c  der  Spalte  A  die  Angabe  „(3)“  und
 zu  den  neuen  Buchstaben  d  bis  g  der
 Spalte  A  jeweils  die  Angabe  „(4)“  einge-
 fügt.

 cc)  Spalte C wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nach  dem  Wort  „Stellen“  im  ersten  Spie-
 gelstrich  werden  die  Wörter  „zu  d)  und  e)“
 angefügt.

 bbb)  Nach  dem  Wort  „Bundespolizeibehörde“
 werden  ein  weiterer  Spiegelstrich  und  die
 Wörter  „Zuspeicherung  durch  die  Register-
 behörde zu h)“ angefügt.

 2.  Abschnitt II Nummer  35 wird wie folgt geändert:

 a)  Spalte  A  wird  nach  der  Angabe  „§  29  Abs.  1  Nr.  6“
 wie folgt geändert:

 aa)  Die  Wörter  „Entscheidung  über  den  Antrag“
 werden  durch  die  Wörter  „Entscheidung  über
 den Antrag und das erteilte Visum“ ersetzt.

 „  g)  § 19a Abs. 6 Satz 1 AufenthG
 (Niederlassungserlaubnis für Inha-
 ber
 der Blauen Karte EU nach frühes-
 tens 33  Monaten)
 erteilt am

 (2)*)

 h)  § 19a Abs. 6 Satz 3 AufenthG
 (Niederlassungserlaubnis für Inha-
 ber
 der Blauen Karte EU nach frühes-
 tens 21  Monaten)
 erteilt am

 (2)*)

 i)  § 21 Abs.  4 AufenthG
 (3 Jahre selbständige Tätigkeit)
 erteilt am

 (2)

 j)  § 23 Abs.  2 AufenthG (besondere
 Fälle)
 erteilt am

 (3)*)

 k)  § 26 Abs.  3 AufenthG (Asyl/GFK
 nach 3 Jahren)
 erteilt am

 (2)

 l)  § 26 Abs.  4 AufenthG (aus humani-
 tären Gründen nach 7 Jahren)
 erteilt am

 (3)

 m)  § 28 Abs.  2 AufenthG (Familien-
 angehörige von Deutschen)
 erteilt am

 (2)*)

 n)  § 31 Abs.  3 AufenthG (eigenständi-
 ges Aufenthaltsrecht der ausländi-
 schen Ehegatten)
 erteilt am

 (2)*)

 o)  § 35 AufenthG (Kinder)
 erteilt am

 (2)*)

 p)  § 38 Abs.  1 Nr. 1 (ehemalige Deut-
 sche)
 erteilt am

 (2)*)

 q)  dem Freizügigkeitsabkommen EG/
 Schweiz für freizügigkeitsberech-
 tigte Schweizerische Bürger
 erteilt am

 (2)*)

 r)  dem Freizügigkeitsabkommen EG/
 Schweiz  für  Angehörige  von  freizü-
 gigkeitsberechtigten Schweizeri-
 schen  Bürgern
 erteilt am

 (2)*)

 “.
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bb)  Nach  Buchstabe  e  werden  die  folgenden  Buch-
 staben f bis h angefügt:

 „f)  Aufhebung des Visums

 g)  Rücknahme des Visums

 h)  Widerruf des Visums“.

 b)  In  Spalte  B  wird  zu  den  neuen  Buchstaben  f  bis  h  un-
 ter  der  Angabe  „§  29  Abs.  1  Nr.  6“  der  Spalte  A  je-
 weils die Angabe „(2)*)“ eingefügt.

 3.  In  Abschnitt  III  Nummer  37  Spalte  A  Buchstabe  b  wer-
 den  nach  den  Wörtern  „Buchstaben  e)  bis  h)“  die  Wörter
 „sowie Nr.  20 Spalte A Buchstaben f) und g)“ angefügt.

 (3)  Die  Integrationskursverordnung  vom  13.  Dezember
 2004  (BGBl.  I  S.  3370),  die  zuletzt  durch  Artikel  1  der  Ver-
 ordnung  vom  20.  Februar  2012  (BGBl.  I  S.  295)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  5  Absatz  3  Nummer  1  wird  das  Wort  „Daueraufent-
 halt-EG“  durch  das  Wort  „Daueraufenthalt  –  EU“  er-
 setzt.

 2.  In  §  17  Absatz  5  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  2  Absatz  2
 Satz  2“ durch die Wörter „§  2 Absatz  1 Satz  2“ ersetzt.

 3.  In  §  20a  Absatz  2  Nummer  4  werden  die  Wörter  „§  17
 Absatz  1  Satz  4“  durch  die  Wörter  „§  43  Absatz  4  Satz  2
 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

 Artikel  7

 Inkrafttreten

 Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  a,  Nummer  3  Buchsta-
 ben  a  und  c,  Nummer  4  Buchstabe  a,  Nummer  5  Buch-
 stabe  a,  Nummer  6  Buchstabe  a,  Nummer  16  Buchstabe  a,
 Nummer  17  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  aa,  Buchstabe  b
 und  Buchstabe  c  Doppelbuchstabe  bb,  Nummer  29  Buch-
 stabe  a  und  d,  Nummer  32,  Artikel  5  und  Artikel  6  Absatz  1
 Nummer  4,  7  und  8,  Absatz  2  Nummer  1  Buchstabe  b  Dop-
 pelbuchstabe  aa  sowie  Absatz  3  Nummer  1  treten  am  …  in
 Kraft.  Im  Übrigen  tritt  dieses  Gesetz  am  Tag  nach  seiner
 Verkündung in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Zielsetzung des Entwurfs

 1.  Ausgangslage

 Im  Jahr  2011  haben  das  Europäische  Parlament  und  der  Rat
 zwei aufenthaltsrechtliche Richtlinien erlassen:

 1.  Richtlinie  2011/51/EU  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  11.  Mai  2011  zur  Änderung  der  Richtlinie
 2003/109/EG  des  Rates  zur  Erweiterung  ihres  Anwen-
 dungsbereichs  auf  Personen,  die  internationalen  Schutz
 genießen (ABl. L 132 vom 19.5.2011, S.  1),

 2.  Richtlinie  2011/98/EU  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  13.  Dezember  2011  über  ein  einheitliches
 Verfahren  zur  Beantragung  einer  kombinierten  Erlaubnis
 für  Drittstaatsangehörige,  sich  im  Hoheitsgebiet  eines
 Mitgliedstaats  aufzuhalten  und  zu  arbeiten,  sowie  über
 ein  gemeinsames  Bündel  von  Rechten  für  Drittstaatsar-
 beitnehmer,  die  sich  rechtmäßig  in  einem  Mitgliedstaat
 aufhalten (ABl. L 343 vom 23.12.2011, S.  1).

 Die  Richtlinien  bedürfen  der  Umsetzung  in  das  innerstaatli-
 che  Recht,  soweit  dieses  nicht  bereits  den  Richtlinienvorga-
 ben  entspricht.  Die  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/51/EU
 erfordert  Anpassungen  im  Aufenthaltsgesetz  und  in  der
 Aufenthaltsverordnung.  Zur  Umsetzung  der  Richtlinie
 2011/98/EU  sind  insbesondere  Änderungen  im  Rentenrecht
 (Rentenexport) erforderlich.

 Über  die  Umsetzung  der  Richtlinien  hinaus  sollen  weitere
 Änderungen  im  Aufenthaltsrecht  vorgenommen  werden,  die
 der  Klarstellung  und  Bereinigung  von  Unstimmigkeiten  die-
 nen.

 2.  Richtlinienumsetzung

 Die  Richtlinie  2011/51/EU  geht  zurück  auf  einen  Vorschlag
 der  Europäischen  Kommission  vom  6.  Juni  2007  (KOM
 2007/0112  Endg.).  Die  Richtlinie  wurde  am  11.  April  2011
 vom  Rat  und  am  11.  Mai  2011  vom  Europäischen  Parla-
 ment  angenommen.  Sie  trat  am  20.  Mai  2011  in  Kraft.  Die
 Umsetzungsfrist  endet  am  20.  Mai  2013.  Durch  die  Richt-
 linie  wurde  der  Anwendungsbereich  der  Richtlinie  2003/
 109/EG  vom  25.  November  2003  betreffend  die  Rechtsstel-
 lung  der  langfristig  aufenthaltsberechtigten  Drittstaatsange-
 hörigen  (sog.  Daueraufenthaltsrichtlinie)  auf  Personen  er-
 streckt,  die  internationalen  Schutz  im  Sinne  der  Richtlinie
 2011/95/EU  (sog.  Qualifikationsrichtlinie)  genießen.  Dieser
 Personenkreis  war  bisher  vom  Anwendungsbereich  der
 Daueraufenthaltsrichtlinie  ausgenommen.  Die  Daueraufent-
 haltsrichtlinie  verpflichtet  die  Mitgliedstaaten,  Drittstaats-
 angehörigen,  die  sich  seit  mindestens  fünf  Jahren  recht-
 mäßig  in  ihrem  Hoheitsgebiet  aufhalten  und  die  weiteren  in
 der  Richtlinie  genannten  Voraussetzungen  erfüllen,  die
 Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufenthaltsberechtigten  zu
 gewähren.  Hiermit  einher  gehen  bestimmte  Gleichbehand-
 lungsrechte  in  Bezug  auf  den  Arbeitsmarktzugang  und  die
 soziale  Sicherung  sowie  ein  Weiterwanderungsrecht  inner-
 halb  der  EU.  Die  Daueraufenthaltsrichtlinie  wurde  durch

 das  Gesetz  zur  Umsetzung  aufenthalts-  und  asylrechtlicher
 Richtlinien  der  Europäischen  Union  vom  19.  August  2007
 (BGBl.  I  S.  1970)  umgesetzt.  Durch  die  Erweiterung  des
 persönlichen  Anwendungsbereichs  der  Daueraufenthalts-
 richtlinie,  der  mit  dem  vorliegenden  Gesetz  im  innerstaat-
 lichen  Recht  nachvollzogen  werden  soll,  kommen  nun  auch
 Flüchtlinge  und  subsidiär  Schutzberechtigte  im  Sinne  der
 Qualifikationsrichtlinie  in  den  Genuss  dieser  Rechte.  Die
 Umsetzung  der  Richtlinie  2011/98/EU  erfordert  Anpassun-
 gen  im  Aufenthaltsgesetz  und  in  der  Aufenthaltsverord-
 nung.  Insbesondere  ist  der  persönliche  Anwendungsbereich
 des  §  9a  AufenthG  entsprechend  den  geänderten  Richt-
 linienvorgaben  zu  erweitern.  Umsetzungsbedarf  besteht  da-
 rüber  hinaus  insbesondere  mit  Blick  auf  die  Vorgaben  der
 Richtlinie  zur  Konsultation  unter  den  Mitgliedstaaten  in
 Fällen,  in  denen  der  internationale  Schutz  durch  einen  ande-
 ren  Mitgliedstaat  gewährt  wird  als  die  Rechtsstellung  des
 langfristig  Aufenthaltsberechtigten.  Insofern  sind  Änderun-
 gen  sowohl  im  Aufenthaltsgesetz  als  auch  in  der  Aufent-
 haltsverordnung erforderlich.

 Die  Richtlinie  2011/98/EU  geht  zurück  auf  einen  Vorschlag
 der  Europäischen  Kommission  vom  23.  Oktober  2007.  Sie
 wurde  am  24.  November  2011  im  Rat  und  am  13.  Dezember
 2011  im  Europäischen  Parlament  verabschiedet.  Sie  trat  am
 23.  Dezember  2011  in  Kraft.  Die  Umsetzungsfrist  endet  am
 25.  Dezember  2013.  Die  RL  enthält  zwei  Kernbestandteile:
 Zum  einen  die  Vorgabe  einer  „kombinierten  Erlaubnis“
 („single  permit“)  für  Aufenthaltserlaubnisse  zum  Zweck  der
 Erwerbstätigkeit  und  die  verfahrensrechtliche  Bündelung
 der  Entscheidungen  zu  Aufenthalts-  und  Arbeitserlaubnis
 (sog.  one  stop  government).  Zum  anderen  schreibt  die
 Richtlinie  bestimmte  Gleichbehandlungsansprüche  auf  ar-
 beits-,  sozial-  und  ausbildungsrechtlichem  Gebiet  für  aus-
 ländische  Arbeitnehmer  fest,  die  sich  rechtmäßig  auf  dem
 Gebiet  der  Mitgliedstaaten  aufhalten.  Die  Richtlinie  betrifft
 nicht  die  weiterhin  allein  von  den  Mitgliedstaaten  zu  ent-
 scheidende  Frage,  ob  und  wie  viele  Drittstaatsangehörige  in
 einen  Mitgliedstaat  einreisen  dürfen,  um  dort  zu  arbeiten.
 Da  der  kombinierte  Aufenthaltstitel  in  Deutschland  bereits
 2005  eingeführt  wurde,  liegt  der  Schwerpunkt  des  Um-
 setzungsbedarfs  nicht  im  Aufenthaltsrecht,  sondern  in  der
 Anpassung des Rentenrechts (Rentenexport).

 3.  Weitere Änderungen des Aufenthaltsrechts

 Über  die  Richtlinienumsetzung  hinaus  sollen  Verbesserun-
 gen  des  Aufenthaltsrechts  vorgenommen  werden,  die  der
 Klarstellung  und  Bereinigung  von  Unstimmigkeiten  dienen
 und vorwiegend technischer und redaktioneller Natur sind.

 So  sollen  durch  die  Klarstellung  in  §  2  Absatz  3  AufenthG,
 dass  die  Inanspruchnahme  von  Leistungen  für  Bildung  und
 Teilhabe  nach  §  6b  des  Bundeskindergeldgesetzes  (sog.  Bil-
 dungspaket)  keine  für  die  Regelerteilungsvoraussetzung  der
 Lebensunterhaltssicherung  schädliche  Inanspruchnahme  öf-
 fentlicher  Mittel  darstellt,  sowie  durch  die  Klarstellung,
 dass  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  16  Absatz  5  AufenthG
 zur  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch  nicht  nur  in  Aus-
 nahmefällen  erteilt  werden  kann,  Rechtsunsicherheiten  in



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 17 – Drucksache 17/13022
der  Anwendung  der  entsprechenden  Bestimmungen  des
 Aufenthaltsrechts entgegen gewirkt werden.

 II. Gesetzgebungskompetenz

 Für  die  Änderung  des  Aufenthaltsgesetzes  (Artikel  1)  und
 des  AZR-Gesetzes  (Artikel  2)  folgt  die  Gesetzgebungskom-
 petenz  des  Bundes  aus  Artikel  74  Absatz  1  Nummer  4  des
 Grundgesetzes  (Aufenthalts-  und  Niederlassungsrecht  der
 Ausländer).

 Für  die  Änderung  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch
 (Artikel  3)  und  die  Änderung  des  Gesetzes  über  die  Alters-
 sicherung  der  Landwirte  (Artikel  4)  folgt  die  Gesetzge-
 bungskompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  74  Absatz  1
 Nummer  12  des  Grundgesetzes  (Arbeitsrecht  und  Sozial-
 versicherung).

 Für  die  Änderung  des  Bundesausbildungsförderungsgeset-
 zes  –  BAföG  (Artikel  5)  folgt  die  Gesetzgebungskompetenz
 des  Bundes  aus  Artikel  74  Absatz  1  Nummer  13  (Ausbil-
 dungsbeihilfen).

 Für  das  Aufenthalts-  und  Niederlassungsrecht  der  Auslän-
 der  und  die  Ausbildungsbeihilfen  steht  dem  Bund  das  Ge-
 setzgebungsrecht  zu,  wenn  und  soweit  die  Herstellung
 gleichwertiger  Lebensverhältnisse  im  Bundesgebiet  oder
 die  Wahrung  der  Rechts-  oder  Wirtschaftseinheit  im  ge-
 samtstaatlichen  Interesse  eine  bundesgesetzliche  Regelung
 erforderlich  macht  (Artikel  72  Absatz  2  GG).  Ohne  eine
 bundeseinheitliche  Regelung  der  von  dem  vorliegenden  Ge-
 setzentwurf  betroffenen  Sachverhalte  wären  erhebliche  Be-
 einträchtigungen  des  länderübergreifenden  Rechtsverkehrs
 bei  Einreise  und  Aufenthalt  von  Ausländern  im  Bundes-
 gebiet  zu  erwarten  und  eine  im  gesamtstaatlichen  Interesse
 liegende  Steuerung  der  Zugangs-  und  Aufenthaltsbedin-
 gungen  von  Ausländern  nicht  möglich.  Die  Änderung  des
 BAföG  dient  der  bundesweit  einheitlichen  Bezeichnung  der
 von  §  8  Absatz  1  Nummer  2  BAföG  in  Bezug  genommenen
 Aufenthaltstitel.  Deshalb  ist  eine  bundesgesetzliche  Rege-
 lung  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  im  gesamtstaatlichen
 Interesse erforderlich.

 III.  Vereinbarkeit mit dem Recht  der Europäischen
 Union und völkerrechtlichen  Verträgen

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union  vereinbar.  Die  Vorgaben  der  Richtlinien  2011/51/EU
 und 2011/98/EU werden vollständig umgesetzt.

 IV. Erfüllungsaufwand; weitere Kosten

 Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Wirtschaft  entsteht
 kein Erfüllungsaufwand.

 Für  die  Verwaltung  entsteht  bzw.  entfällt  folgender  Erfül-
 lungsaufwand:

 Erfüllungsaufwand für die Bundesverwaltung

 Im  Zuge  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/51/EU  (Erwei-
 terung  Daueraufenthaltsrichtlinie)  entsteht  den  Ausländer-
 behörden  und  dem  Bundesamt  für  Migration  und  Flücht-
 linge  erhöhter  Erfüllungsaufwand  durch  die  in  der  Richt-
 linie  verankerte  Pflicht,  in  die  Erlaubnis  zum  Daueraufent-
 halt  –  EU  ggf.  auch  nachträglich  einen  Hinweis  auf  die
 Gewährung  internationalen  Schutzes  aufzunehmen  und  die-

 sen  anzupassen,  falls  die  Schutzpflicht  auf  einen  anderen
 Mitgliedstaat  übergeht.  Die  Pflicht  zur  Aufnahme  eines  ent-
 sprechenden  Hinweises  geht  mit  einer  Konsultationspflicht
 unter  den  jeweils  betroffenen  Mitgliedstaaten  der  Euro-
 päischen  Union  einher,  falls  der  schutzgewährende  Mit-
 gliedstaat  nicht  zugleich  auch  der  Mitgliedstaat  ist,  der  dem
 Betroffenen  die  Rechtsstellung  eines  langfristig  Aufent-
 haltsberechtigten  zuerkennt.  Die  Höhe  des  hierdurch  verur-
 sachten  Erfüllungsaufwands  beläuft  sich  beim  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  schätzungsweise  durch-
 schnittlich  auf  etwa  22  Euro  pro  Fall  (18  Euro  Lohnkosten
 für  30  Minuten  Bearbeitungszeit  durch  einen  Mitarbeiter
 des  gehobenen  Dienstes  zzgl.  3,82  Euro  anteiliger  Sachkos-
 tenpauschale).  Der  bei  den  Ausländerbehörden  anzuset-
 zende  zeitliche  Aufwand  dürfte  sich  in  ähnlichen  Größen-
 ordnungen  bewegen.  Die  Anzahl  der  voraussichtlich  von
 diesem  Verfahren  betroffenen  Fälle  lässt  sich  derzeit  nicht
 abschätzen.  Zum  Stichtag  31.  Dezember  2011  waren  im
 Ausländerzentralregister  knapp  2  100  Personen  mit  einer
 Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25  Absatz  1  AufenthG  (Asyl-
 berechtigte),  rund  28  000  Personen  mit  einer  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  §  25  Absatz  2  AufenthG  (anerkannte  Flücht-
 linge)  und  rund  27  300  Personen  mit  einer  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  §  25  Absatz  3  AufenthG  (subsidiär  Schutzbe-
 rechtigte)  erfasst.  Die  Anzahl  der  potentiell  betroffenen
 Personen  beläuft  sich  danach  auf  rund  57  000,  wobei  unter
 §  25  Absatz  3  nicht  nur  international,  sondern  auch  national
 Schutzberechtigte  erfasst  sind.  Letztere  sind  vom  Erwerb
 einer  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU  nach  der  Richt-
 linie 2011/51/EU weiterhin ausgeschlossen.

 Durch  die  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/98/EU  entsteht
 der  gesetzlichen  Rentenversicherung  ein  Erfüllungsaufwand
 von  rund  400  000  Euro  für  die  Neufeststellung  der  Be-
 standsrenten.  Im  Übrigen  wird  die  Umsetzung  der  Richt-
 linie  voraussichtlich  keinen  erhöhten  Erfüllungsaufwand
 verursachen,  da  der  kombinierte  Aufenthaltstitel  sowie  die
 verfahrensrechtliche  Bündelung  der  Entscheidung  zu  Auf-
 enthalts- und Arbeitserlaubnis bereits geltendes Recht sind.

 Durch  die  neu  hinzugefügten  Speichersachverhalte  im  Aus-
 länderzentralregister  entsteht  beim  Bundesverwaltungsamt
 ein  einmaliger  Mehraufwand  in  Höhe  von  ca.  140  000  Euro.

 Etwaiger  Mehrbedarf  an  Sach-  und  Personalmitteln  soll  fi-
 nanziell  und  stellenmäßig  im  jeweiligen  Einzelplan  ausge-
 glichen werden.

 Sonstiger Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  die  Änderung  der  Bezeichnung  des  Aufenthaltstitels
 nach  §  9a  AufenthG  von  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-
 EG“  in  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU“  entsteht  nur
 ein geringer Erfüllungsaufwand.

 Durch  die  Abschaffung  der  Aufenthaltstitelpflicht  für  See-
 leute  (§  4  Absatz  4  AufenthG)  wird  sich  der  Erfüllungsauf-
 wand  für  die  Verwaltung  reduzieren.  Der  Umfang  der  Re-
 duktion  lässt  sich  nicht  näher  beziffern,  da  keine  statisti-
 schen  Angaben  zur  Anzahl  der  an  Seeleute  erteilten  Aufent-
 haltstitel  zur  Verfügung  stehen.  Die  Fallzahl  dürfte  jedoch
 gering sein.

 Durch  die  Erweiterung  der  Befreiung  von  Binnenschiff-
 fahrtspersonal  von  der  Aufenthaltstitelpflicht  (§  25
 AufenthV)  dürfte  sich  der  Erfüllungsaufwand  für  die  Ver-
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waltung  reduzieren.  Der  Umfang  der  Reduktion  lässt  sich
 mangels  statistischer  Informationen  zur  Anzahl  der  an  Bin-
 nenschiffer erteilten Aufenthaltstitel nicht näher beziffern.

 Durch  die  Ergänzung  des  Erweiterten  Datensatzes  nach  §  65
 AufenthV  um  die  BVA-Verfahrensnummer  entstehen  ggf.
 Mehraufwendungen  bei  den  Ausländerbehörden  für  mög-
 licherweise  erforderliche  Anpassungen  der  lokalen  Fachver-
 fahren.  Derartige  Anpassungen  sind  in  der  Regel  jedoch  von
 den  Verträgen  zur  Pflege  der  Fachverfahren  abgedeckt,  so
 dass der Mehraufwand überschaubar sein dürfte.

 Den  Bürgerinnen  und  Bürgern  sowie  der  Wirtschaft  entste-
 hen  keine  sonstigen  Kosten.  Auswirkungen  auf  das  Preisni-
 veau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht
 zu erwarten.

 V. Nachhaltigkeit

 Der  Gesetzentwurf  steht  im  Einklang  mit  dem  Leitgedanken
 der  Bundesregierung  zur  nachhaltigen  Entwicklung  im
 Sinne  der  nationalen  Nachhaltigkeitsstrategie.  Eine  Nach-
 haltigkeitsrelevanz  in  Bezug  auf  einzelne  Indikatoren  der
 Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht gegeben.

 VI.  Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
 Bedeutung

 Die  Regelungen  sind  inhaltlich  geschlechtsneutral.  Auswir-
 kungen  von  gleichstellungpolitischer  Bedeutung  sind  nicht
 zu erwarten.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Änderung des Aufenthaltsgesetzes)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

 Zu Nummer  2  (§  2)

 Zu Buchstabe  a

 Die  Norm  wurde  zur  besseren  Verständlichkeit  neustruktu-
 riert.  Durch  die  Ergänzung  der  Leistungen  für  Bildung  und
 Teilhabe  nach  §  6b  Bundeskindergeldgesetz  wird  klar-
 gestellt,  dass  auch  der  Bezug  dieser  im  Zuge  der  jüngsten
 Sozialrechtsreform  eingeführten  Leistungen  (so  genanntes
 Bildungspaket)  nicht  als  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mit-
 tel  im  Sinne  von  §  2  Absatz  3  Satz  1  gilt.  Klarstellend  sei
 darauf  hingewiesen,  dass  auch  der  Bezug  sonstiger  öffent-
 licher  Leistungen,  etwa  von  Wohngeld,  der  Annahme  der
 Lebensunterhaltssicherung  nicht  von  vornherein  entgegen
 steht.  Im  Unterschied  zu  den  in  §  2  Absatz  3  Satz  2  genann-
 ten  öffentlichen  Mitteln,  werden  diese  öffentlichen  Mittel
 lediglich  bei  der  Einkommensermittlung  nicht  berücksich-
 tigt.  Ihre  Inanspruchnahme  ist  hingegen  unschädlich,  wenn
 der  Lebensunterhalt  unabhängig  von  diesen  Leistungen  ge-
 sichert ist.

 Zu Buchstabe  b

 Die  Änderung  dient  der  Aktualisierung  des  Richtlinienver-
 weises.  Sie  bewirkt  zudem,  dass  der  persönliche  Anwen-
 dungsbereich  des  §  9a  Absatz  2  entsprechend  dem  geänder-

 ten  Anwendungsbereich  der  Richtlinie  auf  international
 Schutzberechtigte erweitert wird.

 Zu Buchstabe  c

 Die  Einfügung  der  Begriffsdefinition  soll  zu  einer  besseren
 Verständlichkeit  der  weiteren,  im  Zuge  der  Umsetzung  der
 Richtlinie 2011/51/EU eingefügten Normen beitragen.

 Zu Buchstabe  e

 Durch  die  Vorschrift  wird  der  Begriff  „international  Schutz-
 berechtigter“  definiert.  International  schutzberechtigt  ist
 danach  eine  Person,  die  internationalen  Schutz  im  Sinne  der
 Richtlinie  2011/95/EU  oder  der  Richtlinie  2004/83/EG  ge-
 nießt.  Der  internationale  Schutz  in  diesem  Sinne  umfasst
 auch  den  Schutz  vor  Verfolgung  nach  dem  Abkommen  über
 die  Rechtsstellung  der  Flüchtlinge  vom  28.  Juli  1951
 (BGBl.  1953  II  S.  559),  der  vor  dem  Inkrafttreten  der  ge-
 nannten  Richtlinien  gewährt  wurde.  Nicht  unter  den  Begriff
 des  international  Schutzberechtigten  fallen  hingegen  Per-
 sonen,  denen  Schutz  auf  nationaler  Grundlage  gewährt
 wurde,  z.  B.  nach  §§  22,  23  Absatz  1,  §§  23a,  25  Absatz  3
 i.  V.  m.  §  60  Absatz  5  oder  7  Satz  1,  §  25  Absatz  4  oder  5
 oder §§  104a und 104b  AufenthG.

 Zu Nummer  3  (§  4)

 Zu Buchstabe  a

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Buchstabe  b

 Gemäß  Artikel  92  des  Seerechtsübereinkommens  der  Ver-
 einten  Nationen  kann  Deutschland  Hoheitsgewalt  auf  Schif-
 fen  unter  deutscher  Flagge  ausüben,  soweit  sich  diese  auf
 Hoher  See  befinden.  Hieraus  folgt  aber  nicht,  dass  das
 Schiff  im  Sinne  eines  „schwimmenden  Stücks  Deutschland“
 als  deutsches  Staatsgebiet  anzusehen  wäre.  EU-rechtliche
 Vorgaben  zur  Aufenthaltstitelpflicht  von  ausländischen  See-
 leuten  auf  Schiffen  auf  Hoher  See  bestehen  nicht.  Damit
 handelt  es  sich  bei  der  Bestimmung,  ob  ausländische  See-
 leute  auf  Schiffen  unter  deutscher  Flagge  einen  Aufenthalts-
 titel  besitzen  müssen,  um  eine  Regelung,  die  ausschließlich
 aus nationalen Interessen zu treffen ist.

 Nach  der  derzeitigen  Rechtslage  unterliegen  nur  Negativ-
 staater  der  Aufenthaltstitelpflicht  nach  §  4  Absatz  4  für  den
 Aufenthalt  an  Bord  eines  Seeschiffes  unter  deutscher
 Flagge,  da  Positivstaater  mit  der  Regelung  von  §  24
 Absatz  1  Nummer  2  der  Aufenthaltsverordnung  unter  den
 dort  genannten  Voraussetzungen  vom  Besitz  eines  Aufent-
 haltstitels befreit sind.

 Für  die  Ausstellung  eines  Aufenthaltstitels  in  der  Vertretung
 der  Bundesrepublik  Deutschland  im  Ausland  ist  ein  zeitli-
 cher  Vorlauf  einzuplanen.  Die  Titelerteilung  setzt  zwingend
 die  Durchführung  gesetzlich  vorgeschriebener  Abfragen  vo-
 raus,  die  die  Dauer  des  Verfahrens  beeinflussen.  Diese  Zeit-
 erfordernisse  werden  den  heutigen  Bedingungen  in  der  See-
 schifffahrt  nicht  mehr  gerecht.  Seeleute  halten  sich  in  der
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Regel  nur  wenige  Tage  wenn  nicht  sogar  nur  Stunden  vor
 dem  Auslaufen  des  Schiffes  zum  Dienstantritt  im  Hafen  auf,
 so  dass  die  Durchführung  des  Visumverfahrens  nur  unter  er-
 schwerten Bedingungen möglich ist.

 Die  internationale  und  europäische  Rechtslage  zur  Aufent-
 haltstitelpflicht  auf  Seeschiffen  anderer  Flaggenstaaten  ist
 nicht  einheitlich.  Auch  innerhalb  der  EU  besteht  nur  in
 einem  Teil  der  Mitgliedstaaten  eine  Aufenthaltstitelpflicht
 für Seeleute auf Schiffen unter der Flagge dieser Staaten.

 Seeleute  auf  fremdflaggigen  Schiffen,  die  Deutschland  an-
 laufen,  verfügen  damit  auch  in  den  meisten  Fällen  über  kei-
 nen  in  Deutschland  gültigen  Aufenthaltstitel.  Sie  werden
 beim  Verlassen  des  Schiffes  ausländerrechtlich  überprüft
 und  erhalten  die  Möglichkeit,  an  Land  zu  gehen  bzw.  über
 deutsche  Flughäfen  das  Land  zu  verlassen  (§  24  Absatz  2
 AufenthV).  Nach  der  Umsetzung  der  Änderungen  des
 SOLAS-Übereinkommens  und  des  neu  geschaffenen  ISPS-
 Codes  von  2002  in  deutsches  und  europäisches  Recht  (Ver-
 tragsgesetz  vom  22.  Dezember  2003,  BGBl.  II  S.  2018;
 Ausführungsgesetz  vom  25.  Juni  2004,  BGBl.  I  S.  1389;
 Verordnung  (EG)  Nr.  725/2004  zur  Erhöhung  der  Gefahren-
 abwehr  auf  Schiffen  und  in  Hafenanlagen,  ABl.  L  129  vom
 29.4.2004,  S.  6)  besteht  keine  Gefahr,  dass  ausländische
 Seeleute  sich  unkontrolliert  und  unberechtigt  im  Geltungs-
 bereich des Grundgesetzes aufhalten.

 So  sehen  insbesondere  die  Bestimmungen  zur  Gefahrenab-
 wehr  auf  dem  Schiff  vor,  dass  der  Zugang  zum  Schiff  zu
 kontrollieren  ist  (ISPS-Code,  Teil  A,  7.2.2)  sowie  auf  der
 Hafenanlage,  dass  der  Zugang  zur  Hafenanlage  zu  kontrol-
 lieren  ist  (ISPS-Code  Teil  A  14.2.2).  Entsprechend  konkre-
 tisiert  werden  diese  Bestimmungen  durch  Maßnahmen,  die
 in  den  Gefahrenabwehrplänen  der  Schiffe  und  der  Hafen-
 anlagen festgelegt sind.

 Zu Buchstabe  c

 Siehe die Ausführungen zu Buchstabe  a.

 Zu Nummer  4  (§  6)

 Zu Buchstabe  a

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Buchstabe  b

 Mit  der  Aufnahme  des  Begriffs  des  „Ausnahme-Visums“  ist
 keine  Änderung  der  geltenden  Rechtslage  verbunden.  Es
 soll  vielmehr  lediglich  klarstellend  im  Gesetz  verdeutlicht
 werden,  dass  unter  den  Begriff  des  „Ausnahme-Visums“,
 der  in  §  14  Absatz  2  AufenthG  gebraucht  wird  und  bisher
 nicht  legal  definiert  ist,  sowohl  Schengen-Visa  im  Sinne
 von  §  6  Absatz  1  Nummer  1  als  auch  nationale  Visa  im
 Sinne von §  6 Absatz  3 fallen.

 Zu Nummer  5 (§  9a)

 Zu Buchstabe  a

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-

 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Buchstabe  b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderung  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2011/51/
 EU.  Durch  die  Änderung  wird  der  persönliche  Anwen-
 dungsbereich  der  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU  auf
 Ausländer  erweitert,  die  internationalen  Schutz  im  Sinne
 der Richtlinie 2011/95/EU genießen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Richtlinie  2004/83/EG  wurde  durch  die  Richtlinie
 2011/95/EU  ersetzt.  Der  Verweis  in  §  9a  Absatz  3  Num-
 mer  2 war daher entsprechend anzupassen.

 Zu Nummer  6 (§  9b)

 Zu Buchstabe  a

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu den Buchstaben b und c

 Durch  die  Ergänzung  der  anrechenbaren  Aufenthaltszeiten
 wird  Artikel  1  Nummer  3  der  Richtlinie  2011/51/EU  umge-
 setzt.  Von  der  in  der  Richtlinie  vorgesehenen  Möglichkeit,
 die  Dauer  des  Asylverfahrens  nur  hälftig  anzurechnen,  so-
 fern  die  Dauer  des  Asylverfahrens  18  Monate  nicht  über-
 steigt, wurde kein Gebrauch gemacht.

 Zu Nummer  7  (§  9c)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Nummer  8  (§  14)

 Die  Änderung  bewirkt,  dass  die  mit  der  polizeilichen  Kon-
 trolle  des  grenzüberschreitenden  Verkehrs  beauftragten
 Behörden  auch  für  die  Aufenthaltsbeendigung  in  Form  der
 Zurückschiebung  in  Fällen  zuständig  sind,  in  denen  der
 Ausländer  mit  einem  erschlichenen  Visum  eingereist  ist.
 Hierdurch  werden  die  örtlichen  Ausländerbehörden  entlas-
 tet  und  die  Freiheitsentziehung  bis  zur  Aufenthaltsbeendi-
 gung  verkürzt.  Die  Zuständigkeit  der  mit  der  polizeilichen
 Kontrolle  des  grenzüberschreitenden  Verkehrs  beauftragten
 Behörden  für  die  Rücknahme  oder  Annullierung  des  er-
 schlichenen  Visums  ergibt  sich  für  diese  Fallkonstellation
 bereits  aus  §  71  Absatz  3  Nummer  3  Buchstabe  a.  Danach
 sind  die  mit  der  polizeilichen  Kontrolle  des  grenzüber-
 schreitenden  Verkehrs  beauftragten  Behörden  für  die  Rück-
 nahme,  den  Widerruf,  die  Annullierung  und  die  Aufhebung
 eines  Visums  unter  anderem  im  Fall  der  Zurückweisung,
 Zurückschiebung  oder  Abschiebung  an  der  Grenze  zustän-
 dig.  Die  Formulierung  „im  Fall“  in  §  71  bedeutet  lediglich,
 dass  ein  Zusammenhang  mit  der  Zurückweisung,  Zurück-
 schiebung  oder  Abschiebung  bestehen  muss.  Nicht  erfor-
 derlich  ist,  dass  diese  Maßnahmen  bereits  getroffen  wurden.
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Durch  die  Änderung  wird  kein  neuer  Straftatbestand  ein-
 geführt.  §  95  Absatz  1  Nummer  3  verweist  weiterhin  nur
 auf  §  14  Absatz  1  Nummer  1  und  2  und  nicht  auf  die  neue
 Nummer  2a.

 Zu Nummer  9  (§  16)

 Zu Buchstabe  a

 Durch  diese  redaktionelle  Korrektur  wird  klargestellt,  dass
 auch  während  eines  Aufenthaltes  zur  Studienbewerbung
 nach  §  16  Absatz  1a  keine  Beschäftigung  ausgeübt  werden
 darf.

 Zu Buchstabe  b

 Die  Änderung  dient  der  Klarstellung,  dass  die  Aufenthalts-
 erlaubnis  zur  Teilnahme  an  einem  Schüleraustausch  nicht
 nur in Ausnahmefällen erteilt werden kann.

 Zu Nummer  10 (§  18c)

 Die  Änderung  der  Überschrift  dient  der  Anpassung  an  die
 Terminologie  der  übrigen  Normüberschriften  des  Aufent-
 haltsgesetzes.

 Zu Nummer  11  (§  19a)

 Die  Regelung  dient  der  Klarstellung,  dass  bei  der  regulären
 Frist  für  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  an  In-
 haber  einer  Blauen  Karte  EU  einfache  deutsche  Sprach-
 kenntnisse  (Sprachniveau  A  1)  ausreichen.  Der  bisherige
 Verweis  auf  §  9  Absatz  2  Satz  1  Nummer  7  AufenthG  legt
 zunächst  die  Schlussfolgerung  des  Erfordernisses  ausrei-
 chender  Sprachkenntnisse  (Sprachniveau  B  1)  nahe.  Dies  ist
 aber  nicht  gemeint  (vgl.  §  19a  Absatz  6  Satz  3  und  §  9
 Absatz  2  Satz  5  in  Verbindung  mit  §  44  Absatz  3  Nummer  2
 bzw. §  44a Absatz  2 Nummer  3  AufenthG).

 Zu Nummer  12 (§  21)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Nummer  13  (§  25a)

 Die  Regelung  in  Absatz  1  Satz  4  sollte  sicherstellen,  dass
 Jugendliche  und  Heran-wachsende,  deren  Asylantrag  nach
 §  14a  AsylVfG  nur  deshalb  als  offensichtlich  unbegründet
 abgelehnt  wurde,  weil  bereits  ein  Asylantrag  ihrer  Eltern
 unanfechtbar  abgelehnt  worden  war,  dennoch  einen  Aufent-
 haltstitel nach §  25a erhalten können.

 Durch  das  am  26.  November  2011  in  Kraft  getretene  Gesetz
 zur  Umsetzung  aufenthaltsrechtlicher  Richtlinien  der  Euro-
 päischen  Union  und  zur  Anpassung  nationaler  Rechtsvor-
 schriften  an  den  EU-Visakodex  (BGBl.  I  S.  2258  ff.)  wurde
 der  Rechtsgedanke,  dass  Kindern  und  Jugendlichen  die  Ab-
 lehnung  ihrer  Asylanträge  in  diesem  Fall  nicht  persönlich
 vorzuwerfen  ist,  verallgemeinert  und  §  10  Absatz  3  Satz  2
 entsprechend  geändert.  Nach  der  Neufassung  von  §  10
 Absatz  3  Satz  2  schließt  die  Ablehnung  eines  Asylantrags
 nach  §  30  Absatz  3  Nummer  7  AsylVfG  –  also  die  Ab-
 lehnung  des  Asylantrags  eines  Kindes  als  offensichtlich  un-
 begründet,  weil  bereits  der  Asylantrag  der  Eltern  unanfecht-
 bar  abgelehnt  wurde  –  die  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels
 (nach  §  25a  oder  eines  anderen  Aufenthaltstitels)  nicht  mehr

 aus.  Die  Sonderregelung  in  §  25a  kann  deshalb  gestrichen
 werden.

 Zu Nummer  14 (§  27)

 Mit  der  Änderung  wird  allen  ausländischen  Familienange-
 hörigen,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis  besitzen,  ein  unbe-
 schränkter Arbeitsmarktzugang eingeräumt.

 Nach  dem  geltenden  Recht  haben  die  Ehe-  und  Lebenspart-
 ner  spätestens  nach  zwei  Jahren  ehelicher  Lebensgemein-
 schaft  in  Deutschland  freien  Arbeitsmarktzugang.  Um  die
 Zuwanderung  für  Fachkräfte  attraktiver  zu  machen,  sind  die
 Voraussetzungen,  unter  denen  den  Familienangehörigen
 ausländischer  Arbeitnehmer  im  Rahmen  des  Familiennach-
 zuges  das  Recht  auf  Zugang  zum  Arbeitsmarkt  eingeräumt
 wird,  in  den  letzten  Jahren  außerdem  mehrfach  erleichtert
 worden.  Danach  wird  bei  den  Familienangehörigen  von
 Fachkräften  mit  Hochschulausbildung  und  von  Forschern
 bereits  seit  dem  Jahr  2009  auf  die  Vorrangprüfung  verzich-
 tet.  Damit  können  die  Familienangehörigen  bereits  heute
 jede  Beschäftigung  unabhängig  von  der  Arbeitsmarktlage
 aufnehmen.  Die  Familienangehörigen  der  Fachkräfte,  die
 eine  Blaue  Karte  EU  erhalten,  haben  seit  dem  1.  August
 2012  einen  gesetzlich  geregelten  uneingeschränkten  Zugang
 zum  Arbeitsmarkt.  Da  die  Zuwanderung  im  Wesentlichen
 auf  akademische  Fachkräfte  beschränkt  ist,  hat  der  weitaus
 größte  Teil  der  nachziehenden  Familienangehörigen  von
 Arbeitnehmern  damit  mittlerweile  freien  und  sofortigen  Zu-
 gang zum Arbeitsmarkt.

 Mit  der  vorgesehenen  Änderung  soll  dieser  Entwicklung
 weiter  Rechnung  getragen  werden:  Das  Recht  auf  uneinge-
 schränkten  Arbeitsmarktzugang  wird  einheitlich  allen  nach-
 ziehenden  Familienangehörigen  von  Ausländern  unabhän-
 gig  davon  gewährt,  aus  welchem  Grund  dem  stammberech-
 tigten  Ausländer  der  Aufenthalt  in  Deutschland  erlaubt  wor-
 den  ist.  Damit  wird  es  allen  Familienangehörigen  in
 gleicher  Weise  ermöglicht,  durch  eigene  Beschäftigung  zur
 Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen zu können.

 Zu Nummer  15 (§  28)

 Zu Buchstabe  a

 Die  bisherige  Voraussetzung,  sich  auf  einfache  Art  in  deut-
 scher  Sprache  verständigen  zu  können,  wird  durch  ausrei-
 chende  deutsche  Sprachkenntnisse  ersetzt.  Diese  Kennt-
 nisse  entsprechen  nach  §  2  Absatz  10  dem  Niveau  B  1  des
 Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens  für  Spra-
 chen.  Hierdurch  wird  dem  Erfordernis  der  Sprachkenntnisse
 als  wesentlicher  Integrationsvoraussetzung  und  als  Voraus-
 setzung  für  die  Teilnahme  am  gesellschaftlichen  Leben
 größere Bedeutung verschafft.

 Durch  die  Änderung  erfolgt  eine  Angleichung  an  andere
 Stellen  des  Aufenthaltsgesetzes,  wo  die  Erteilung  einer
 Niederlassungserlaubnis  an  Deutschkenntnisse  auf  dem
 Niveau  B  1  geknüpft  ist  (§  9  Absatz  2  Nummer  7,  §  18b
 Nummer  4,  §  19a  Absatz  6  Satz  3,  §  26  Absatz  4  Satz  1,
 §  31  Absatz  3,  §  35  Absatz  1  Nummer  2  AufenthG).  Ferner
 soll  gemäß  §  8  Absatz  3  AufenthG  eine  Verlängerung  der
 Aufenthaltserlaubnis  um  höchstens  ein  Jahr  erfolgen,  wenn
 der  Integrationskurs  noch  nicht  abgeschlossen  ist.  Der  Inte-
 grationskurs  schließt  mit  dem  Erreichen  des  Niveaus  B  1  ab.
 Eine  weitere  Übereinstimmung  erreicht  die  Neuregelung
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mit  §  44a  Absatz  1  Nummer  1b),  wonach  fehlende  ausrei-
 chende  deutsche  Sprachkenntnisse  zum  Zeitpunkt  der  Ertei-
 lung  eines  Aufenthaltstitels  nach  §  23  Absatz  2,  §  28
 Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  oder  §  30  AufenthG  einen  anspruchs-
 berechtigten  Ausländer  zur  Teilnahme  an  einem  Integra-
 tionskurs verpflichten.

 Die  Neuregelung  wird  auch  der  Lebenswirklichkeit  gerecht,
 die  eine  Privilegierung  von  drittstaatsangehörigen  Ehegat-
 ten  von  Deutschen  gegenüber  drittstaatsangehörigen  Ehe-
 gatten  von  Ausländern  hier  nicht  rechtfertigt:  Erstere  dürf-
 ten  –  da  ein  deutscher  Ehegatte  in  der  Regel  besser  in  der
 Lage  sein  sollte,  den  Partner  bei  der  Verbesserung  der
 Deutschkenntnisse  zu  unterstützen  als  ein  Drittstaatsange-
 höriger  –  mindestens  genauso  schnell  das  Sprachniveau  B  1
 erreichen können.

 Das  Sprachniveau  B  1  auch  für  Ehegatten  von  Deutschen
 als  Voraussetzung  für  die  Erteilung  einer  Niederlassungs-
 erlaubnis zu verlangen, fördert die Eigenmotivation, im An-
 schluss  an  die  Erlangung  der  Aufenthaltserlaubnis  weitere
 Integrationserfolge  anzustreben  und  verbessert  die  Möglich-
 keiten  der  Betroffenen,  am  gesellschaftlichen  Leben  teil-
 zuhaben.  Die  bisherige  Regelung  bietet  diesen  Anreiz  für
 Ehegatten  von  Deutschen  nicht,  da  diese  sowohl  für  die  Er-
 teilung  der  Aufenthaltserlaubnis  als  auch  für  die  Erteilung
 der  Niederlassungserlaubnis  das  Niveau  A  1  vorweisen
 müssen.

 Die  Beweisregelung  in  §  9  Absatz  2  Satz  2  und  die  Ausnah-
 meregelungen  zum  Erfordernis  ausreichender  Deutsch-
 kenntnisse  in  §  9  Absatz  2  Satz  3  bis  5  gelten  entsprechend.
 Aus  dem  Umstand,  dass  sich  §  9  Absatz  2  Satz  2  bis  5  so-
 wohl  auf  das  Erfordernis  ausreichender  Deutschkenntnisse
 nach  §  9  Absatz  2  Satz  1  Nummer  7  als  auch  auf  das  Er-
 fordernis  von  Grundkenntnissen  der  Rechts-  und  Gesell-
 schaftsordnung  nach  §  9  Absatz  2  Satz  1  Nummer  8  be-
 zieht,  folgt  nicht,  dass  im  Rahmen  von  §  28  Absatz  2  (neu)
 auch  Grundkenntnisse  der  Rechts-  und  Gesellschaftsord-
 nung  nachzuweisen  wären.  Der  Nachweis  nach  §  9  Absatz  2
 Satz  2  kann  auch  in  anderer  Form  als  durch  einen  erfolg-
 reich  abgeschlossenen  Integrationskurs  nachgewiesen  wer-
 den.

 Zu Buchstabe  b

 Es  handelt  sich  um  die  Korrektur  eines  redaktionellen  Feh-
 lers.  Statt  auf  §§  31  und  35  muss  auf  §§  31  und  34  verwie-
 sen werden. §  34 entspricht §  31.

 Zu Buchstabe  c

 Der  Arbeitsmarktzugang  für  sämtliche  Aufenthaltstitel  nach
 Abschnitt  6  (Aufenthalt  aus  familiären  Gründen)  ist  nun-
 mehr zentral in §  27 Absatz  5 (neu) regelt.

 Zu Nummer  16 (§  29)

 Zu Buchstabe  a

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Buchstabe  b

 Der  Arbeitsmarktzugang  für  sämtliche  Aufenthaltstitel  nach
 Abschnitt  6  (Aufenthalt  aus  familiären  Gründen)  ist  nun-
 mehr zentral in §  27 Absatz  5 (neu) regelt.

 Zu Nummer  17 (§  31)

 Zu Buchstabe  a

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Der  Arbeitsmarktzugang  für  sämtliche  Aufenthaltstitel  nach
 Abschnitt  6  (Aufenthalt  aus  familiären  Gründen)  ist  nun-
 mehr zentral in §  27 Absatz  5 (neu) regelt.

 Zu Buchstabe  b

 Siehe  die  Begründung  zu  Buchstabe  a,  Doppelbuchstabe  aa.

 Zu Buchstabe  c

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Siehe  die  Begründung  zu  Buchstabe  a,  Doppelbuchstabe  aa.

 Zu Nummer  18 (§  32)

 Durch  die  Neuregelung  wird  die  Vorschrift  zum  einen  über-
 sichtlicher  gestaltet.  Zum  anderen  wird  eine  unbeabsichtigte
 und  unerwünschte  Benachteiligung  von  Kindern  aus  Dritt-
 staaten,  deren  Rechtsordnungen  das  alleinige  Personen-
 sorgerecht  nicht  kennen,  gegenüber  Kindern  aus  Dritt-
 staaten,  in  denen  es  die  alleinige  Personensorge  gibt,  aufge-
 hoben.

 Die  bisherige  Voraussetzung,  dass  der  Zusammenziehende
 für  das  nachziehende  Kind  allein  personensorgeberechtigt
 ist,  entfällt  insofern,  als  nach  der  Neuregelung  auch  Kindern
 von  Eltern,  die  sich  das  Personensorgerecht  teilen,  eine  Auf-
 enthaltserlaubnis  erteilt  werden  soll,  wenn  die  übrigen  Vor-
 aussetzungen  vorliegen  und  der  im  Ausland  verbleibende
 Elternteil  zustimmt  bzw.  eine  entsprechende  Entscheidung
 der  zuständigen  Stelle  (zum  Beispiel  eines  Gerichtes)  vor-
 liegt.  Aufgrund  der  Ausgestaltung  der  Norm  als  Sollvor-
 schrift  besteht  nach  wie  vor  die  Möglichkeit,  den  Nachzug
 des  Kindes  in  Ausnahmefällen  zu  versagen,  insbesondere,
 wenn  es  konkrete  Anhaltspunkte  für  die  missbräuchliche
 Ausnutzung  des  Nachzugsrechts  gibt.  Solche  Anhaltspunkte
 können  beispielsweise  darin  bestehen,  dass  der  Antrag  erst
 kurz  vor  Vollendung  des  16.  Lebensjahres  des  Kindes  ge-
 stellt  wird  und  das  Kind  bis  dahin  keinerlei  Bezug  zu
 Deutschland und dem hier lebenden Elternteil hatte.

 Nach  §  32  Absatz  1  Nummer  1  Buchstabe  a  und  Nummer  2
 sowie  Absatz  3  AufenthG  besteht  ein  Nachzugsanspruch
 des  Kindes  bisher  grundsätzlich  nur,  wenn  der  Nachzug  zu
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beiden  Eltern  oder  dem  allein  personensorgeberechtigten
 Elternteil  erfolgen  soll.  Ob  ein  Elternteil  allein  personensor-
 geberechtigt  ist,  richtet  sich  nach  dem  Recht  des  Herkunfts-
 staates.  In  vielen  Staaten  gibt  es  jedoch  kein  alleiniges  Per-
 sonensorgerecht.  In  den  genannten  Fällen  kann  bisher  über
 die  Härtefallregelung  des  §  32  Absatz  4  AufenthG  eine  in-
 teressengerechte  Lösung  im  Einzelfall  gefunden  werden,
 allerdings  besteht  dann  kein  gesetzlicher  Anspruch,  sondern
 die  Entscheidung  fällt  in  das  Ermessen  der  Ausländer-
 behörde.

 Die  nachweisliche  Zustimmung  insbesondere  des  Eltern-
 teils,  der  im  Ausland  verbleibt,  oder  eine  diese  Zustimmung
 ersetzende  Entscheidung  der  zuständigen  Stelle  sind  von
 großer  Bedeutung  in  der  praktischen  Anwendung  der  Vor-
 schrift.  Wenn  aufgrund  konkreter  Anhaltspunkte  Zweifel  an
 der  Echtheit  und  der  Rechtsverbindlichkeit  solcher  Zustim-
 mungserklärungen  oder  gerichtlicher  bzw.  behördlicher
 Entscheidungen  bestehen,  ist  eine  gründliche  Prüfung  erfor-
 derlich,  da  die  aufenthaltsrechtliche  Entscheidung  insbeson-
 dere  nicht  dazu  führen  darf,  dass  ein  Kind  ohne  Einver-
 ständnis  des  mit  personensorge-berechtigten  Elternteils  des-
 sen Einflussbereich entzogen wird.

 Zu Nummer  19  (§  38a)

 Mit  der  Änderung  wird  klargestellt,  dass  den  Drittstaats-
 angehörigen,  die  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Euro-
 päischen  Union  ein  Daueraufenthaltsrecht  haben,  die  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  §  38a  Aufenthaltsgesetz  zur  Auf-
 nahme  jeder  Beschäftigung  in  Deutschland  unabhängig  von
 der  dafür  benötigten  Qualifikation  erteilt  werden  kann.  Die
 Klarstellung  ist  geboten,  nachdem  mehrere  Gerichte  die
 Rechtsauffassung  vertreten  haben,  dass  auch  bei  diesem
 Personenkreis  die  Zulassung  zu  weniger  qualifizierter
 Beschäftigungen  auf  Grund  der  bisherigen  Verweisung  auf
 die  Voraussetzungen  des  §  18  Absatz  2  Aufenthaltsgesetz
 auf  die  Beschäftigungen  beschränkt  ist,  für  die  sie  nach  der
 Beschäftigungsverordnung  als  neu  einreisende  Arbeitneh-
 mer  aus  Drittstaaten  als  Arbeitnehmer  zugelassen  werden
 können.

 Zu Nummer  20 (§  39)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  Änderung
 von §  29 Absatz  5.

 Zu Nummer  21 (§  44)

 Die  Änderung  bewirkt,  dass  von  einem  dauerhaften  Aufent-
 halt  im  Sinne  von  §  44  Absatz  1  in  der  Regel  auch  dann  aus-
 zugehen  ist,  wenn  der  Ausländer  eine  Aufenthaltserlaubnis
 von  genau  einem  Jahr  erhält.  Hierdurch  wird  der  gängigen
 Erteilungspraxis  Rechnung  getragen,  Aufenthaltserlaub-
 nisse  mit  einer  Gültigkeitsdauer  von  einem  Jahr  zu  erteilen.
 Aufenthalte  vorübergehender  Natur,  wie  etwa  der  Aufent-
 halt  von  Au-Pair-Kräften  bleiben  weiterhin  ausgenommen.
 Die  Änderung  bewirkt  zugleich  eine  Vorverlegung  der
 Pflicht  zur  Teilnahme  an  einem  Integrationskurs  nach  §  44a.

 Zu Nummer  22 (§  44a)

 Durch  diese  Klarstellung  wird  zukünftig  auch  ausdrücklich
 auf  die  möglichen  Auswirkungen  verwiesen,  die  die  Nicht-
 teilnahme  beziehungsweise  die  nicht  erfolgreiche  Teil-

 nahme  am  Integrationskurs  auf  die  Erteilung  einer  Erlaubnis
 zum Daueraufenthalt – EU nach §  9a haben kann.

 Zu Nummer  23  (§  52)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu den Nummern 24 und 25  (§§  57 und 58)

 Die  Regelungen  dienen  der  Umsetzung  von  Artikel  1
 Nummer  7  der  Richtlinie  2011/51/EU,  der  bestimmt,  dass
 langfristig  Aufenthaltsberechtigte,  die  in  einem  Mitglied-
 staat  der  Europäischen  Union  internationalen  Schutz  im
 Sinne  der  Richtlinie  2011/95/EU  genießen,  nur  in  diesen
 Mitgliedstaat  „ausgewiesen“  werden  dürfen.  Der  in  der
 Richtlinie  verwendete  Begriff  der  Ausweisung  ist  untech-
 nisch  zu  verstehen  und  entspricht  in  diesem  Kontext  der  Ab-
 schiebung  bzw.  Zurückschiebung  im  Sinne  des  Aufenthalts-
 gesetzes.  Die  Ausnahme  (§  60  Absatz  8  Satz  1)  ist  aufgrund
 der  durch  die  in  Artikel  1  Nummer  7  erfolgte  Einfügung  des
 Absatzes  3c  in  die  Richtlinie  2003/109/EG  in  Verbindung
 mit  Artikel  21  Absatz  2  der  Richtlinie  2004/83/EG  in  der
 durch die RL 2011/95 erfolgten Neufassung zulässig).

 Es  wird  dabei  klargestellt,  dass  auch  im  Anwendungsbe-
 reich  der  Ausnahme  der  Abschiebungsschutz  nach  §  60
 Absatz  2, 3, 5 und 7 greift.

 Zu Nummer  26  (§  75)

 Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  führt  in  Zu-
 sammenarbeit  mit  der  Internationalen  Organisation  für  Mi-
 gration  (IOM)  das  Bund-Länder-Rückkehrförderprogramm
 REAG/GARP  (Reintegration  and  Emigration  Programme
 for  Asylum-Seekers  in  Germany/Government  Assisted  Re-
 patriation  Programme)  durch.  Zur  Klarstellung  der  Aufgabe
 ist daher eine redaktionelle Anpassung erforderlich.

 Zu Nummer  27  (§  77)

 Zur  besseren  Verständlichkeit  wird  die  Norm  neu  struktu-
 riert.  Die  Ergänzung  von  Nummer  1  Buchstabe  b  (Versa-
 gung  der  Änderung  und  Aufhebung  einer  Nebenbestim-
 mung)  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  8  Absatz  1  und
 Absatz  2  der  Richtlinie  2011/98/EU  und  hat  im  Wesentli-
 chen klarstellende Funktion.

 Zu Nummer  28  (§  84)

 Zu Buchstabe  a

 Auch  Widerspruch  und  Klage  gegen  die  Änderung  oder
 Aufhebung  von  Nebenbestimmungen,  die  die  Ausübung  ei-
 ner  selbständigen  Tätigkeit  (§  21)  betreffen,  sollen  keine
 aufschiebende Wirkung haben.

 Zu den Buchstaben b, c und d

 Die  Änderungen  erfolgen  in  Anpassung  an  die  für  deutsche
 Staatsangehörige  geltende  Rechtslage.  Nach  §  14  Passge-
 setz  haben  der  Widerspruch  und  die  Anfechtungsklage  eines
 deutschen  Staatsbürgers  gegen  die  Untersagung  der  Aus-
 reise  nach  §  10  Passgesetz  keine  aufschiebende  Wirkung.
 Daher  ist  es  sachgerecht,  die  Wirkung  von  Widerspruch  und
 Klage  eines  Ausländers  gegen  die  Ausreiseuntersagung
 nach  §  46  Absatz  2  Satz  1  der  für  einen  deutschen  Staats-
 bürger gleich zu setzen.
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Zu Nummer  29 (91c)

 Zu Buchstabe  a

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt-EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu den Buchstaben  b und c

 Die  Regelung  dient  der  Umsetzung  der  in  Artikel  1
 Nummer  4  der  Richtlinie  2011/51/EU  vorgesehenen  Kon-
 sultationspflichten zwischen den Mitgliedstaaten.

 Zu Buchstabe  d

 Vergleiche die Begründung zu Buchstabe  a.

 Zu Nummer  30 (§  98)

 Hiermit  wird  ein  redaktionelles  Versehen  behoben.  Der
 Bußgeldtatbestand  des  §  77  Nummer  1  der  Aufenthaltsver-
 ordnung,  der  auf  die  Mitteilungspflicht  nach  §  38c  der  Auf-
 enthaltsverordnung  verweist,  beruht  auf  der  Ermächtigungs-
 grundlage  des  §  99  Absatz  1  Nummer  3a  Buchstabe  d,  die
 bislang in §  98 Absatz  3 Nummer  7 nicht genannt wurde.

 Zu Nummer  31  (§  104)

 Die  Übergangsregelung  ermöglicht  es  den  ausländischen
 Ehegatten  Deutscher,  die  bereits  vor  dem  Inkrafttreten  die-
 ses  Gesetzes  im  Besitz  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  28
 Absatz  1  waren,  eine  Niederlassungserlaubnis  unter  den  bis-
 her  geltenden  Voraussetzungen  zu  erlangen.  Damit  sollen
 Rechtsnachteile in der Umstellungszeit vermieden werden.

 Zu Nummer  32

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Artikel  2  (Änderung des AZR-Gesetzes)

 Es  handelt  sich  um  Ergänzungen  in  Anlehnung  an  §  99
 Absatz  2  Nummer  2  des  Aufenthaltsgesetzes  und  §  69
 Absatz  1 der Aufenthaltsverordnung.

 Zu Artikel  3  (Änderung des Sechsten Buches
 Sozialgesetzbuch)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Wegen  der  Anfügung  eines  neuen  Paragrafen  wird  die  In-
 haltsübersicht ergänzt.

 Zu Nummer  2  (§  113)

 Mit  den  Änderungen  wird  erreicht,  dass  zukünftig  die  Rente
 aus  Bundesgebiets-Beitragszeiten  und  den  in  §  113  genann-
 ten  Bestandteilen  einheitlich  für  alle  Berechtigten  ohne  eine
 Kürzung auf 70  Prozent in das Ausland gezahlt wird.

 Von  der  einschränkenden  70-Prozent-Regelung  des  §  113
 Absatz  3  wird  nur  noch  ein  kleiner  Personenkreis  erfasst.

 Sie  gilt  nur  für  Personen  mit  Wohnsitz  außerhalb
 der  Europäischen  Union,  die  nicht  die  Staatsangehörigkeit
 eines  Landes  besitzen,  in  dem  das  Europäische  Koordinie-
 rungsrecht  der  sozialen  Sicherheit  gilt  (EU-Staaten,  Island,
 Liechtenstein,  Norwegen,  Schweiz)  und  mit  welchem
 Deutschland  kein  bilaterales  Sozialversicherungsabkommen
 über  einen  Rentenexport  zu  100  Prozent  abgeschlossen  hat.
 Nach  dem  Gesetz  zur  Umsetzung  der  Hochqualifizierten-
 Richtlinie  der  Europäischen  Union  vom  1.  Juni  2012
 (BGBl.  I  S.  1224)  unterliegen  nun  auch  die  Inhaberinnen
 und  Inhaber  einer  Blauen  Karte  EU  beziehungsweise  einer
 Niederlassungserlaubnis  nach  §  19  des  Aufenthaltsgesetzes
 nicht mehr diesen einschränkenden Regelungen.

 Eine  weitere  Begrenzung  des  von  der  70-Prozent-Regelung
 betroffenen  Personenkreises  muss  aufgrund  der  bis  Ende
 2013  erforderlichen  Umsetzung  der  am  13.  Dezember  2011
 verabschiedeten  Rahmenrichtlinie  2011/98/EU  erfolgen.
 Danach  müssen  nahezu  alle  nicht  bereits  von  anderen  Richt-
 linien  erfassten  Drittstaatsarbeitnehmer/-innen  den  Deut-
 schen rentenrechtlich gleichgestellt werden.

 Unabhängig  von  der  Staatsangehörigkeit  oder  anderen  Kri-
 terien  soll  daher  zukünftig  vereinheitlichend  für  alle  Ren-
 tenberechtigten  die  Kürzung  auf  70  Prozent  der  Rente  bei
 Wohnsitz  im  Ausland  entfallen.  Die  vorgeschlagene  Verein-
 heitlichung  trägt  zur  Verwaltungsvereinfachung  und  damit
 zum Bürokratieabbau bei.

 Zu Nummer  3  (§  114)

 Mit  der  geänderten  Regelung  wird  erreicht,  dass  zukünftig
 die  Rente  aus  beitragsfreien  Zeiten  einheitlich  für  alle  Be-
 rechtigten in das Ausland gezahlt wird.

 §  114  SGB  VI  regelt,  welcher  Personenkreis  mit  Wohnsitz
 im  Ausland  eine  Rente  auch  aus  beitragsfreien  Zeiten  erhält.
 Vom  Export  der  beitragsfreien  Zeiten  ist  derzeit  nur  noch
 ein  kleiner  Personenkreis  ausgeschlossen.  Es  handelt  sich
 dabei  um  Personen  mit  Wohnsitz  außerhalb  der  Euro-
 päischen  Union,  die  nicht  die  Staatsangehörigkeit  eines
 Landes  besitzen,  in  dem  das  Europäische  Koordinierungs-
 recht  der  sozialen  Sicherheit  gilt  (EU-Staaten,  Island,  Liech-
 tenstein,  Norwegen,  Schweiz)  und  mit  dem  Deutschland
 kein  bilaterales  Sozialversicherungsabkommen  über  einen
 Rentenexport  zu  100  Prozent  geschlossen  hat.  Nach  dem
 Gesetz  zur  Umsetzung  der  Hochqualifizierten-Richtlinie  der
 Europäischen  Union  vom  1.  Juni  2012  unterliegen  nun  auch
 die  Inhaberinnen  und  Inhaber  einer  Blauen  Karte  EU  be-
 ziehungsweise  einer  Niederlassungserlaubnis  nach  §  19  des
 Aufenthaltsgesetzes  nicht  mehr  dieser  einschränkenden
 Regelung.

 Aufgrund  der  umzusetzenden  EU-Richtlinien  muss  auch  in
 Bezug  auf  den  Export  der  beitragsfreien  Zeiten  eine  ren-
 tenrechtliche  Gleichstellung  mit  deutschen  Staatsangehöri-
 gen  erfolgen.  Auf  die  Begründung  zu  Nummer  2  (§  113
 SGB  VI) wird insoweit verwiesen.

 Unabhängig  von  der  Staatsangehörigkeit  soll  daher  zukünf-
 tig  vereinheitlichend  für  alle  Rentenberechtigten  die  Rente
 auch  aus  beitragsfreien  Zeiten  und  den  in  §  114  genannten
 Bestandteilen  in  das  Ausland  gezahlt  werden.  Die  vorge-
 schlagene  Vereinheitlichung  trägt  zur  Verwaltungsvereinfa-
 chung und damit zum Bürokratieabbau bei.
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Zu Nummer  4 (§  272)

 Folgeänderung  zu  den  §§  113,  114.  Bei  Erfüllung  der  per-
 sönlichen  Voraussetzungen  wird  künftig  auch  aus  den  in
 §  272  genannten  Rentenbestandteilen  ungeachtet  der  Staats-
 angehörigkeit  eine  Rente  gezahlt,  wenn  sich  die  Berechtig-
 ten gewöhnlich im Ausland aufhalten.

 Zu Nummer  5  (§  317)

 Folgeänderung  zu  den  §§  113,  114.  Der  Besitzschutz  des
 §  317  Absatz  2  und  des  Absatzes  2a  Satz  2  wird  künftig  un-
 geachtet der Staatsangehörigkeit gewährt.

 Zu Nummer  6  (§  317a)

 Aus  europarechtlichen  Gründen  werden  auch  die  Bestands-
 rentnerinnen  und  Bestandsrentner  in  die  Neuregelungen  ein-
 bezogen.  §  317a  gewährleistet,  dass  eine  nach  den  bisheri-
 gen  Auslandsrentenregelungen  gekürzte  Rente  vom  Inkraft-
 treten  der  geänderten  Regelungen  an  neu  festgestellt  werden
 kann.

 Zu Artikel  4  (Änderung des Gesetzes über die
 Alterssicherung der Landwirte)

 Zu Nummer  1  (§  42)

 Zurzeit  unterscheidet  das  Auslandsrentenrecht  in  der  Alters-
 sicherung  der  Landwirte  zwischen  Deutschen  beziehungs-
 weise  Staatsangehörigen  eines  Landes,  in  dem  das  Euro-
 päische  Koordinierungsrecht  der  sozialen  Sicherheit  gilt,
 und  allen  anderen  Staatsangehörigen.  Mit  den  Änderungen
 wird  erreicht,  dass  grundsätzlich  einheitlich  für  alle  Berech-
 tigten  ab  Inkrafttreten  der  geänderten  Regelung  eine  Rente
 aus  diesem  Alterssicherungssystem  zu  100  Prozent  in  das
 Ausland gezahlt wird.

 Zu Nummer  2 (§  98)

 Aus  europarechtlichen  Gründen  werden  auch  die  Bestands-
 rentnerinnen  und  Bestandsrentner  in  die  Neuregelungen  ein-
 bezogen.  §  98  Absatz  9  und  10  gewährleisten,  dass  eine
 nach  den  bisherigen  Auslandsrentenregelungen  gekürzte
 Rente  vom  Inkrafttreten  der  geänderten  Regelungen  an  neu
 berechnet  werden  kann.  Das  ist  auch  für  die  Renten  erfor-
 derlich,  die  bereits  vor  dem  1.  Januar  1995  geleistet  wurden.
 Dass  bei  der  Neufeststellung  neues  Recht  anzuwenden  ist,
 ergibt  sich  bereits  aus  §  94  Absatz  1  Satz  1  ALG  und  wird
 für die Änderung des §  42 ALG lediglich klargestellt.

 Zu Nummer  3 (§  123)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Aufhebung  von
 §  42 Absatz  5.

 Zu Artikel  5  (Änderung des Bundesausbildungs-
 förderungsgesetzes)

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Artikel  6  (Änderungen von Verordnungen)

 Zu Absatz  1  (Änderung der Aufenthaltsverordnung)

 Zu Nummer  1  (§  24)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Streichung  von
 §  4  Absatz  4  des  Aufenthaltsgesetzes.  Seelotsen  im  Sinne
 dieser  Vorschrift  sind  Seelotsen  nach  §  1  des  Seelotsgeset-
 zes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  13.  September
 1984  (BGBl.  I  S.  1213),  das  zuletzt  durch  Artikel  105  des
 Gesetzes  vom  8.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  1864)  geän-
 dert worden ist.

 Zu Nummer  2  (§  25)

 Zu Buchstabe  a

 Der  neue  Absatz  1  ist  eine  Neuregelung,  mit  der  den  beson-
 deren  Verhältnissen  in  der  Binnenschifffahrt  Rechnung  ge-
 tragen  wird.  Die  Vernetzung  der  europäischen  Binnenwas-
 serstraßen  durch  Kanäle  ermöglicht  es  inzwischen,  vom
 Schwarzen  Meer  oder  dem  Mittelmeer  in  die  Ost-  oder
 Nordsee  zu  fahren.  Die  bisherige  Rechtslage  wird  diesen
 Verhältnissen  nicht  mehr  gerecht,  dies  insbesondere  auch
 deshalb,  weil  in  der  Kreuzfahrt  auf  Binnenwasserstraßen  ein
 erheblicher Zuwachs zu verzeichnen ist.

 Ohne  diese  Regelung  wären  Drittstaatsangehörige,  die
 einen  Aufenthaltstitel  eines  anderen  Schengen-Staates  besit-
 zen,  verpflichtet,  zusätzlich  einen  deutschen  Aufenthaltstitel
 zu  beantragen,  wenn  sie  deutsche  Binnenwasserstraßen  be-
 fahren.  Da  zunehmend  Kreuzfahrten  angeboten  werden,  die
 mehrere  Staaten  –  insbesondere  auch  Deutschland  –  durch-
 queren,  ist  ein  praktischer  Bedarf  für  eine  solche  Regelung
 entstanden.  Soweit  Drittstaatsangehörige  einen  Aufenthalts-
 titel  eines  anderen  Schengen-Staates  besitzen,  der  ihnen  die
 Tätigkeit  in  der  Binnenschifffahrt  erlaubt,  kann  davon  aus-
 gegangen  werden,  dass  der  ausstellende  Mitgliedstaat  ge-
 prüft  hat,  ob  die  in  diesem  Staat  geltenden  arbeits-  und  so-
 zialrechtlichen  Bestimmungen  eingehalten  werden.  Dies
 gilt  insbesondere  vor  dem  Hintergrund  der  in  allen  in  Be-
 tracht  kommenden  Mitgliedstaaten  geltenden  Richtlinie
 2011/98/EU.  Zusätzlich  ist  es  jedoch  erforderlich,  dass  die
 Ausübung  der  Erwerbstätigkeit  in  der  Binnenschifffahrt
 auch  in  dem  den  Aufenthaltstitel  ausstellenden  Staat  erlaubt
 ist,  was  durch  das  Wort  „dort“  in  Absatz  1  Nummer  2  ver-
 deutlicht wird.

 Ein  Wohnsitz  in  dem  Schengen-Staat,  der  den  Aufenthalts-
 titel  ausgestellt  hat,  ist  dagegen  nicht  erforderlich.  Eine  sol-
 che  Anforderung  würde  auch  der  gängigen  Praxis  wider-
 sprechen,  wonach  das  drittstaatsangehörige  Personal  meist
 nur  saisonal  einen  Arbeitsvertrag  und  damit  einen  Aufent-
 haltstitel  erhält  und  keinen  Wohnsitz  in  dem  Staat  begrün-
 det,  der  den  Aufenthaltstitel  ausstellt,  sondern  sich  regelmä-
 ßig  durchgängig  auf  dem  Schiff,  auf  dem  es  arbeitet,  aufhält
 und wohnt.

 Der  Höchstzeitraum  des  Aufenthalts  in  Deutschland  von
 sechs  Monaten  innerhalb  eines  Zeitraumes  von  zwölf  Mo-
 naten  rechtfertigt  sich  daraus,  dass  Deutschland  aufgrund
 seiner  zentralen  Lage  innerhalb  Europas  bei  langen  Kreuz-
 fahrten  immer  durchfahren  wird  und  die  Strecken  in  ande-
 ren Staaten dagegen eher kürzer sind.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 25 – Drucksache 17/13022
Zu Buchstabe  b

 Absatz  2  entspricht  weitgehend  dem  bisherigen  Absatz  1.
 Jedoch  bezieht  er  sich  nur  noch  auf  die  Donauschifffahrt.
 Binnenschifffahrtsausweise,  also  zum  Grenzübertritt  vorge-
 sehene  Ausweise  für  ziviles  Personal,  die  auf  Grund  zwi-
 schenstaatlicher  Vereinbarungen  ausgegeben  werden,  beste-
 hen  nur  noch  für  den  Bereich  der  Donau.  Insbesondere  sind
 hierzu  der  Donauschifferausweis,  der  nach  dem  deutsch-
 ukrainischen  Abkommen  über  die  Binnenschifffahrt  aus-
 zugebende  Seemannspass  und  der  nach  dem  deutsch-unga-
 rischen  Abkommen  auszugebende  Schifferdienstpass  zu
 nennen.

 In  der  Rheinschifffahrt  existieren  keine  Binnenschifferaus-
 weise,  die  auf  bi-  oder  multilateralen  Abkommen  basieren.
 Eine  Nachfolgeregelung  für  den  abgeschafften  Dreispra-
 chenvermerk  und  Dreisprachenstempel  in  der  Rheinschiff-
 fahrt ist in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten.

 Zu den Buchstaben c und d

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  der  Einfügung  des
 neuen Absatz  1.

 Zu Nummer  3  (§  38a)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung.  Satz  2
 wurde  durch  das  Gesetz  zur  Umsetzung  der  Hochqualifi-
 zierten-Richtlinie  fälschlich  an  dieser  Stelle  eingefügt.
 Richtigerweise  muss  der  Satz  nach  der  Aufzählung  im  ur-
 sprünglichen  Satz  2,  also  als  Satz  3  eingefügt  werden.  Die-
 ser Fehler wird durch die Änderung behoben.

 Zu Nummer  4 (§  59)

 Zu Buchstabe  a

 Die  Ergänzung  in  Absatz  2  stellt  klar,  dass  Daueraufent-
 haltstitel  mit  elektronischem  Speicher-  und  Verarbeitungs-
 medium,  die  noch  mit  dem  Aufdruck  „Daueraufenthalt-EG“
 ausgestellt wurden, ihre Gültigkeit behalten.

 Zu Buchstabe  b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Durch  die  Ergänzung  in  Absatz  3  wird  bestimmt,  dass  das
 nur  für  die  Ausnahmefälle  des  §  78a  des  Aufenthaltsgesetz
 einzusetzende  Klebeetikett  mit  dem  Aufdruck  „Dauerauf-
 enthalt-EG“ weiter Verwendung finden kann.

 Zu Nummer  5 (§  59a)

 Die  Regelung  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  1  Num-
 mer  4  und  8  der  Richtlinie  2011/51/EU.  Danach  muss  der
 Mitgliedstaat  bei  Erteilung  einer  langfristige  Aufenthalts-
 berechtigung  –  EU  an  einen  Drittstaatsangehörigen,  dem  er

 internationalen  Schutz  gewährt  hat,  im  Eintragungsfeld
 „Anmerkungen“  den  Hinweis  aufnehmen:  „Durch  [Name
 des  Mitgliedstaats]  am  [Datum]  internationaler  Schutz  ge-
 währt.“

 Stellt  ein  zweiter  Mitgliedstaat  einem  Drittstaatsangehöri-
 gen  eine  langfristige  Aufenthaltsberechtigung  –  EU,  der  be-
 reits  über  eine  von  einem  anderen  Mitgliedstaat  ausgestellte
 langfristige  Aufenthaltsberechtigung  –  EU  verfügt,  welche
 den  o.  g.  Hinweis  enthält,  so  ist  der  zweite  Mitgliedstaat
 nach  Artikel  1  Nummer  4  der  Richtlinie  2011/51/EU  ver-
 pflichtet,  denselben  Hinweis  in  die  von  ihm  ausgestellte
 langfristige  Aufenthaltsberechtigung  –  EU  einzutragen.  Vor
 der  Eintragung  des  Hinweises  hat  sich  der  zweite  Mitglied-
 staat  bei  dem  in  dem  Hinweis  genannten  Mitgliedstaat  zu
 erkundigen,  ob  der  Drittstaatsangehörige  dort  weiterhin  in-
 ternationalen  Schutz  genießt.  Wurde  der  internationale
 Schutz aberkannt, ist der Hinweis nicht einzutragen.

 Zu Nummer  6  (§  65)

 Im  Zuge  der  Weiterentwicklung  des  Beteiligungsverfahrens
 nach  §  73  Absatz  2  und  3  AufenthG  haben  sich  weitere  An-
 forderungen  an  das  Beteiligungsverfahren,  insbesondere  an
 ein  umfassendes  Nachberichtswesen  bei  Zuständigkeits-
 wechseln  herausgestellt.  Hierzu  wird  eine  Änderung  der  zur
 Umsetzung  des  Verfahrens  nach  §  73  Absatz  2  und  3
 AufenthG  erlassenen  Verwaltungsvorschrift  notwendig.  Die
 jetzt  vorgenommene  Ergänzung  in  §  65  AufenthV  um  die
 BVA-Verfahrensnummer  dient  der  Schaffung  einer  Rechts-
 grundlage  für  die  entsprechende  Änderung  in  der  Verwal-
 tungsvorschrift.  Die  BVA-Vorgangsnummer  unterstützt  die
 automatisierte  und  technische  Zuordnung  einer  Anfrage  im
 Rahmen des Beteiligungsverfahrens.

 Zu Nummer  7 (Anlage D14a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Anpassung  der
 Terminologie  im  Aufenthaltsgesetz  („Erlaubnis  zum  Dauer-
 aufenthalt  –  EU“  statt  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-
 EG“,  vgl.  Artikel  1  Nummer  2).  Mit  der  Änderung  wird  das
 bisherige  Muster  durch  das  künftig  geltende  Muster  mit
 dem Aufdruck „Daueraufenthalt – EU“ ersetzt.

 Zu Nummer  8

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Absatz  2  (Änderung der AZRG-Durchführungs-
 verordnung)

 Zu Nummer  1

 Zu Buchstabe  a

 Die  Ergänzungen  der  Speichersachverhalte  dienen  der  Er-
 fassung  der  Blauen  Karte  EU  bei  Voraufenthalt  mit  einer
 Blauen  Karte  EU  in  einem  anderen  Mitgliedstaat.  Die  Erfas-
 sung  ist  erforderlich,  um  die  Mitteilungspflichten  nach  §  91f
 des Aufenthaltsgesetzes erfüllen zu können.
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Zu Buchstabe  b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Ergänzungen  der  Speichersachverhalte  dienen  der  Er-
 fassung  der  nach  den  besonderen  Bestimmungen  des  §  19a
 Absatz  6  AufenthG zu erteilenden Niederlassungserlaubnis.

 Zu Buchstabe  c

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Abschaffung  der
 Freizügigkeitsbescheinigung  durch  das  Gesetz  zur  Ände-
 rung  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  und  weiterer  aufent-
 haltsrechtlicher Vorschriften vom […].

 Zu Buchstabe  d

 Bei  der  im  Zuge  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2008/115/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  16.  De-
 zember  2008  über  gemeinsame  Normen  und  Verfahren  in
 den  Mitgliedstaaten  zur  Rückführung  illegal  aufhältiger
 Drittstaatsangehöriger  durch  das  Gesetz  zur  Umsetzung  auf-
 enthaltsrechtlicher  Richtlinien  der  Europäischen  Union  und
 zur  Anpassung  nationaler  Rechtsvorschriften  an  den  EU-
 Visakodex  vom  22.  November  2011  (BGBl.  I  S.  2258)  ge-
 schaffenen  Abschiebung  an  der  Grenze  wurden  die  Spei-
 chersachverhalte  in  der  AZRG-Durchführungsverordnung
 nicht  vollständig  angepasst.  Dies  soll  nun  nachgeholt  wer-
 den.

 Zu Nummer  2

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Ergänzung  des
 §  29 Absatz  1 Nummer  6 des AZR-Gesetzes.

 Zu Nummer  3

 Es  wird  die  Möglichkeit  zur  Übersendung  von  Begrün-
 dungstexten auch für die Bundespolizei vorgesehen.

 Zu Absatz  3 (Änderung der Integrationskursverordnung)

 Zu Nummer  1

 Der  Begriff  „Daueraufenthalt-EG“  wird  durchgehend  durch
 den  Begriff  „Daueraufenthalt  –  EU“  ersetzt.  Durch  die  Ver-
 wendung  des  Kürzels  „EU“  statt  „EG“  wird  der  durch  den
 Vertrag  von  Lissabon  geänderten  Terminologie  Rechnung
 getragen.

 Zu Nummer  2

 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer  3

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung.  Durch  das
 Gesetzes  zur  Änderung  des  Freizügigkeitsgesetzes/EU  und
 weiterer  aufenthaltsrechtlicher  Vorschriften  vom  […]  hat
 sich  die  Rechtsgrundlage  für  die  vom  Bundesministerium
 des  Innern  zu  regelnden  Prüfungs-  und  Nachweismodalitä-
 ten  für  die  Integrationskurstests  geändert.  Der  Verweis  in
 §  20  a  Absatz  2  Nummer  4  der  Integrationskursverordnung
 wurde dem angepasst.

 Zu Artikel  7  (Inkrafttreten)

 Durch  die  geteilte  Inkrafttretensregelung  wird  den  techni-
 schen  Umstellungen  Rechnung  getragen,  die  durch  die  Um-
 benennung  der  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt-EG“  in
 „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU“  erforderlich  werden.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des
 Regelungsvorhabens geprüft.

 I.  Zusammenfassung
 Bürgerinnen und Bürger

 Erfüllungsaufwand:  Keine Änderung

 Wirtschaft

 Erfüllungsaufwand:  Keine Änderung

 Verwaltung

 Jährlicher Erfüllungsaufwand:

 Einmaliger bzw. Umstellungsaufwand:

 Im Einzelfall entstehen Kosten von 14 bzw.

 22 Euro in derzeit maximal 50  000 Fällen

 540  000 Euro

 Der Nationale Normenkontrollrat hat keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.

 II.  Im Einzelnen  den.  Hierdurch  entsteht  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 Mit  dem  vorliegenden  Regelungsvorhaben  sollen  in  erster
 Linie  zwei  EU-Richtlinien  in  nationales  Recht  umgesetzt
 werden.  Hieraus  ergibt  sich  für  die  Verwaltung  Erfüllungs-
 aufwand:

 •  Künftig  soll  in  die  Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU

 ein  Hinweis  auf  die  Gewährung  internationalen  Schutzes

 aufgenommen  werden.  Dieser  soll  nachträglich  ange-

 passt  werden,  falls  die  Schutzpflicht  auf  einen  anderen

 EU-Mitgliedstaat  übergeht.  Durch  die  Prüfung  und  Auf-

 nahme  des  Hinweises  entsteht  bei  den  Ausländerbehör-

 den  Erfüllungsaufwand.  Ausgehend  von  einem  zeitlichen

 Aufwand  von  etwa  30  Minuten  dürften  pro  Fall  Kosten  in

 Höhe  von  rund  14  Euro  anfallen.  Ferner  entsteht  beim

 Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  Erfüllungsauf-

 wand  auf  Grund  des  in  der  Richtlinie  2011/51/EU  vorge-

 sehenen  Konsultationsverfahrens.  Die  Höhe  des  hier-

 durch  verursachten  Erfüllungsaufwands  beläuft  sich  auf

 etwa  22  Euro  pro  Fall.  Nach  Angaben  des  Ressorts  könn-

 ten  die  obigen  Verfahren  derzeit  in  Bezug  auf  maximal

 rund 50  000 Personen zur Anwendung kommen.

 •  Renten  aus  beitragsfreien  Zeiten  sollen  künftig  einheit-

 lich  für  alle  Rentenberechtigten  mit  Wohnsitz  im  Ausland

 ohne  die  bisherige  Kürzung  auf  70  Prozent  gezahlt  wer-

 rung  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von  rund  400  000

 Euro für die Neufeststellung der Bestandsrenten.

 •  Die  im  Entwurf  vorgesehene  Änderung  der  Ausländer-

 zentralregistergesetz-Durchführungsverordnung  wird

 beim  Bundesverwaltungsamt  (BVA)  zu  einmaligem  Auf-

 wand  in  Höhe  von  rund  140  000  Euro  für  technische  Um-

 stellungen führen.

 •  Durch  die  Einführung  der  BVA-Verfahrensnummer  wird

 wegen  der  notwendigen  Anpassung  der  Fachverfahren

 Umstellungsaufwand  bei  den  Ausländerbehörden  entste-

 hen.  Soweit  derartige  Anpassungen  im  Rahmen  von  War-

 tungsverträgen  erfolgen,  ist  mit  keinem  Mehraufwand  zu

 rechnen.  Insgesamt  geht  das  Ressort  davon  aus,  dass  der

 Mehraufwand überschaubar sein dürfte.

 •  Durch  die  Änderung  der  Bezeichnung  des  Aufenthaltsti-

 tels  nach  §  9a  AufenthG  von  „Erlaubnis  zum  Dauerauf-

 enthalt-EG“  in  „Erlaubnis  zum  Daueraufenthalt  –  EU“

 wird  nach  Angaben  des  Ressorts  nur  geringfügiger  Um-

 stellungsaufwand entstehen.

 Das  Ressort  hat  die  Auswirkungen  des  Regelungsvorhabens
 auf  den  Erfüllungsaufwand  nachvollziehbar  dargestellt.  Der
 Nationale  Normenkontrollrat  hat  keine  Bedenken  gegen  das
 Regelungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  908.  Sitzung  am  22.  März  2013
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu  Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  a  Doppelbuch-
 stabe bb – neu –
 (§  2 Absatz  3 Satz  2a – neu –  AufenthG)

 Artikel  1 Nummer  2 Buchstabe  a ist wie folgt zu fassen:

 ,a)  Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „… <weiter wie Regierungsvorlage> …“

 bb)  Nach Satz  2 wird folgender Satz  eingefügt:

 „Sofern  der  Lebensunterhalt  gesichert  ist,  ist  der
 zusätzliche Bezug von Wohngeld unschädlich.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Nach  Nummer  2.3.1.3  der  Allgemeinen  Verwaltungsvor-
 schrift  zum  AufenthG  liegt  auch  dann  eine  Sicherung
 des  Lebensunterhalts  nicht  vor,  wenn  Wohngeld  tatsäch-
 lich  bezogen  wird.  Vielfach  wird  aber  Wohngeld  auch
 dann  gewährt,  wenn  der  Lebensunterhalt  des  Ausländers
 im  Sinne  von  §  2  Absatz  3  Satz  1  AufenthG  ohne  Einbe-
 ziehung dieser Leistung gesichert ist.

 Dies  führt  u.  a.  dazu,  dass  dem  Ausländer  keine  Nieder-
 lassungserlaubnis  nach  §  9  AufenthG  erteilt  werden  darf.
 Zur  Vermeidung  derartiger  aufenthaltsrechtlicher  Nach-
 teile  verzichten  viele  Ausländer  auf  die  Gewährung  von
 Wohngeld,  obwohl  ihnen  diese  Leistung  zusteht.  Mit  der
 Ergänzung  soll  klargestellt  werden,  dass  in  den  Fällen,  in
 denen  der  Lebensunterhalt  bereits  durch  eigene  Ein-
 künfte  im  Sinne  des  §  2  Absatz  3  Satz  1  AufenthG  gesi-
 chert wird, der Bezug von Wohngeld unschädlich ist.

 2.  Zu  Artikel  1  Nummer  3  Buchstabe  c  Doppelbuch-
 stabe bb – neu –
 (§  4 Absatz  5 Satz  3 – neu –  AufenthG)

 Artikel  1  Nummer  3  Buchstabe  c  ist  wie  folgt  zu  fassen:

 ,c)  Absatz  5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  …  <weiter  wie  Regierungsvor-
 lage> …

 bb)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „Liegen  die  Voraussetzungen  eines  Daueraufent-
 haltsrechts  nach  Artikel  6  Absatz  1  dritter  Spie-
 gelstrich  oder  Artikel  7  des  Beschlusses  Nr.  1/80
 des  Assoziationsrates  EWG/Türkei  über  die  Ent-
 wicklung  der  Assoziation  vor,  ist  die  Aufent-
 haltserlaubnis  mit  einer  Gültigkeitsdauer  von
 mindestens  fünf  Jahren  zu  erteilen  und  mit  dem
 Hinweis  „Daueraufenthaltsrecht“  unter  Angabe
 der  Rechtsgrundlage  nach  dem  Assoziationsab-
 kommen EWG/Türkei zu versehen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  Ergänzung  dient  der  Anpassung  an  die  Rechtspre-
 chung  des  Bundesverwaltungsgerichts.  Dieses  hat  am
 22.  Mai  2012  festgestellt,  dass  bei  einem  nach  Artikel  7
 Satz  1  zweiter  Spiegelstrich  des  Assoziationsrats-
 beschlusses  Nr.  1/80  EWG/Türkei  (ARB  1/80)  bestehen-
 den  Daueraufenthaltsrecht  die  deklaratorische  Aufent-
 haltserlaubnis  eine  Gültigkeitsdauer  von  mindestens  fünf
 Jahren  haben  und  einen  textlich  eindeutigen  Hinweis  auf
 das  Daueraufenthaltsrecht  nebst  Rechtsgrundlage  enthal-
 ten muss (Urteil vom 22.  Mai 2012, 1 C 6.11).

 Diese  erforderliche  Klarstellung  soll  nicht  nur  für  den
 vom  Bundesverwaltungsgericht  entschiedenen  Fall  der
 assoziationsberechtigten  Familienangehörigen  nach
 Artikel  7  Satz  1  zweiter  Spiegelstrich  ARB  1/80  gelten,
 sondern  für  alle  Fallkonstellationen  des  Artikels  7
 ARB  1/80.  Diese  Gleichbehandlung  ist  geboten,  da  die
 erworbenen  Rechte  nach  der  Rechtsprechung  des  Euro-
 päischen  Gerichtshofes  nur  unter  denselben  Vorausset-
 zungen  entfallen  können  (Ausweisungen  nach  Artikel  14
 ARB  1/80  oder  ein  Verlassen  des  Bundesgebiets  für
 einen  nicht  unerheblichen  Zeitraum  ohne  berechtigte
 Gründe;  Urteil  C  467/02  vom  11.  November  2004;  Ce-
 tinkaya, Rdnr. 38).

 In  die  Regelung  einbezogen  werden  auch  Arbeitnehmer,
 die  ein  Recht  nach  Artikel  6  Absatz  1  dritter  Spiegel-
 strich  ARB  1/80  erworben  haben,  da  beide  assoziations-
 rechtliche  Regelungen  dieselbe  Rechtsfolge  enthalten
 und daher eine Gleichbehandlung geboten ist.

 3.  Zu Artikel  1 Nummer  10
 (§  18c Absatz  1, 2 und 3 Satz  2 – neu –  AufenthG)

 Artikel  1 Nummer  10 ist wie folgt zu fassen:

 ,10.  §  18c wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  …  <weiter  wie  Regie-
 rungsvorlage> ….

 b)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „ein  Aufent-
 haltstitel“  durch  die  Wörter  „eine  Aufent-
 haltserlaubnis“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Der  Aufent-
 haltstitel“  durch  die  Wörter  „Die  Aufent-
 haltserlaubnis“ ersetzt.

 c)  Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „des  Aufent-
 haltstitels“  durch  die  Wörter  „der  Aufent-
 haltserlaubnis“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Ein  Aufent-
 haltstitel“  durch  die  Wörter  „Eine  Aufent-
 haltserlaubnis“  und  die  Wörter  „eines  Auf-
 enthaltstitels“  durch  die  Wörter  „einer  Auf-
 enthaltserlaubnis“ ersetzt.
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d)  Dem Absatz  3 wird folgender Satz  angefügt:

 „Satz  1  findet  keine  Anwendung,  wenn  der  Aus-
 länder  einen  Aufenthaltstitel  nach  Abschnitt  4
 besitzt.“‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 In Artikel  1 Nummer  1 ist Buchstabe  b zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Änderungen  durch  das  Gesetz  zur  Umsetzung  der
 Hochqualifiziertenrichtlinie  der  Europäischen  Union
 vom  1.  Juni  2012  mit  dem  auch  §  18c  AufenthG  ins  Ge-
 setz  aufgenommen  wurde,  sind  durch  zwei  Prinzipien
 gekennzeichnet.  Dies  sind  eine  erleichterte  Anwerbung
 neuer  Fachkräfte  aus  dem  Ausland  und  die  Verfestigung
 bereits  im  Land  lebender  Fachkräfte.  Es  würde  dem
 wichtigen  Leitgedanken  der  Aufenthaltsverfestigung  zu-
 widerlaufen,  wenn  in  Deutschland  lebende  qualifizierte
 Ausländer  nach  Beendigung  des  Arbeitsverhältnisses
 ausreisen müssen.

 Nach  bisheriger  Rechtslage  ist  die  Erteilung  eines  neuen
 Aufenthaltstitels  zur  Arbeitsplatzsuche  nicht  möglich,
 wenn  sich  der  Ausländer  zu  einem  anderen  Zweck  in
 Deutschland  aufhält.  Davon  ist  auch  der  Aufenthalt  zur
 Beschäftigung  umfasst.  De  facto  ist  damit  die  Arbeitssu-
 che  im  Anschluss  an  eine  Beschäftigung  ausgeschlossen.
 Ein  Ausländer,  der  unvorhergesehen  arbeitslos  wird,  ver-
 liert  damit  sein  Aufenthaltsrecht  und  müsste  ausreisen,
 um  vom  Ausland  aus,  einen  Aufenthaltstitel  nach  §  18c
 AufenthG  zu  beantragen.  In  der  Praxis  behilft  sich  die
 Ausländerbehörde  über  Ermessenspielräume  zur  Verkür-
 zung  des  ursprünglichen  Aufenthaltstitels  zur  Beschäfti-
 gung.  So  steht  ein  Anspruch  auf  Arbeitslosengeld  I  bei-
 spielsweise  einer  nachträglichen  Verkürzung  des  ur-
 sprünglichen  Aufenthaltstitels  nach  §  7  Absatz  2  Satz  2
 AufenthG  entgegen.  Das  Ausweichen  in  solche  Hilfs-
 konstruktionen  hilft  aber  nur  bedingt.  So  verbietet  sich
 diese  Möglichkeit,  wenn  der  Aufenthaltstitel  aus  einem
 anderen  Grund  ausläuft  und  eigentlich  verlängert  werden
 müsste.  Auch  lassen  solche  Lösungen  die  erforderliche
 Rechtsklarheit für den Betroffenen vermissen.

 Lediglich  die  Blaue  Karte  EU  (§  19a  AufenthG)  sieht
 aufgrund  der  Richtlinienvorgaben  vor,  dass  eine  dreimo-
 natige  Arbeitslosigkeit  nicht  zum  Verlust  des  Aufent-
 haltsrechts  führt.  Hier  wird  also  der  Inhaber  einer  Blauen
 Karte  gegenüber  Inhabern  anderer  befristeter  Aufent-
 haltstitel,  privilegiert.  Es  ist  jedoch  nicht  nachvollzieh-
 bar,  warum  anderen  qualifizierten  Fachkräften,  die  Auf-
 enthaltstitel  außerhalb  des  §  19a  AufenthG  besitzen,
 z.  B.  Forscher,  dieses  Recht  nicht  eingeräumt  wird.  Eine
 Anwendung des §  18c  AufenthG schafft hier Abhilfe.

 Die  Ausnahme  wird  auf  die  Aufenthaltstitel  zum  Zweck
 der  Beschäftigung  beschränkt,  um  dem  mit  der  Regelung
 ursprünglich  verfolgten  Zweck,  eine  Flucht  in  die  Ar-
 beitsuche  zu  verhindern,  gerecht  zu  werden.  Die  Gefahr
 der  Belastung  inländischer  Sozialsysteme  ist  gering,
 weil  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  18c  AufenthG  die
 Sicherung  des  Lebensunterhaltes  voraussetzt.  Ebenso  ist
 der  Anwendungsbereich  auf  Akademiker  beschränkt.
 Ein  akademischer  Abschluss  erhöht  die  Chancen  auf  ein
 neues  Arbeitsverhältnis.  Durch  die  begrenzte  Gültigkeit

 des  Aufenthaltstitels  nach  §  18c  AufenthG  ist  auch  in
 zeitlicher Hinsicht einem Missbrauch Einhalt geboten.

 Durch  die  Änderung  der  Terminologie  von  „Aufenthalts-
 titel“  zur  „Aufenthaltserlaubnis“  wird  deutlich,  dass  es
 sich  um  eine  Aufenthaltserlaubnis  im  Sinne  des  §  7
 AufenthG  handelt.  Damit  wird  der  Rechtscharakter  des
 §  18c  AufenthG  klargestellt.  Durch  die  Änderungen  in
 §  18c  AufenthG  wird  die  Änderung  des  Inhaltsverzeich-
 nisses obsolet.

 4.  Zu Artikel  1 Nummer  26 (§  75 Nummer  7  AufenthG)

 In  Artikel  1  Nummer  26  §  75  ist  Nummer  7  wie  folgt  zu
 fassen:

 „7.  Koordinierung  der  Programme  und  Mitwirkung  an
 Projekten  zur  Förderung  der  freiwilligen  Rückkehr
 sowie Auszahlung hierfür bewilligter Mittel;“.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Formulierung  von  §  75  Nummer  7  AufenthG-E  wird
 abgelehnt.  Aktuell  hat  das  BAMF  nach  §  75  Nummer  7
 AufenthG  lediglich  die  „Gewährung  der  Auszahlungen
 der  nach  den  Programmen  zur  Förderung  der  freiwil-
 ligen  Rückkehr  bewilligten  Mittel“  als  Aufgabe.  Die  be-
 absichtigte  Neufassung  sieht  dagegen  die  „Durchfüh-
 rung  der  Programme  zur  Förderung  der  freiwilligen
 Rückkehr“ vor.

 Zur  Begründung  wird  ausgeführt,  dass  das  BAMF  zu-
 sammen  mit  der  IOM  das  Bund-Länder-Rückkehrförder-
 programm  REAG/GARP  durchführt  und  daher  zur  Klar-
 stellung  der  Aufgabe  eine  redaktionelle  Anpassung  er-
 forderlich ist.

 Nach  dem  eindeutigen  Wortlaut  handelt  es  sich  jedoch
 nicht  um  eine  Klarstellung,  sondern  um  eine  Aufgaben-
 erweiterung,  die  außerdem  in  nicht  zulässiger  Weise
 festlegen  würde,  dass  allein  das  BAMF  für  die  Durch-
 führung  der  Programme  zuständig  wäre  (Inhalt  und  Um-
 setzung).  Akteure  der  Rückkehrförderung  finden  sich
 jedoch  nicht  nur  auf  Bundesebene,  sondern  bei  den  Län-
 dern,  Kommunen,  zwischenstaatlichen  und  nichtstaat-
 lichen Organisationen.

 Tatsächlich  hat  sich  das  Aufgabengebiet  des  Bundesam-
 tes  in  den  letzten  Jahren  durch  verstärkte  Anstrengungen
 im  nationalen  Bereich  sowie  auf  EU-Ebene  geändert,
 wobei  die  politischen  und  inhaltlichen  Grundsatzent-
 scheidungen  durch  das  Bundesministerium  des  Innern
 und den Innenressorts der Länder getroffen werden.

 Das  BAMF  verwaltet  und  zahlt  inzwischen  nicht  nur
 Fördermittel  aus,  sondern  wirkt  in  diesem  Sinne  an  di-
 versen  Projekten  mit  und  hat  eine  von  den  Ländern
 durchaus  erwünschte  Koordinierungsfunktion  übernom-
 men.  Dementsprechend  ist  eine  gesetzliche  Anpassung
 erforderlich.

 5.  Zu Artikel  1 Nummer  27a – neu –
 (§  81 Absatz  3 Satz  1a – neu –  AufenthG)

 Nach Nummer  27 ist folgende Nummer  einzufügen:

 ,27a.  Nach  §  81  Absatz  4  Satz  1  wird  folgender
 Satz  eingefügt:

 „Dies gilt nicht für ein Visum nach §  6 Absatz  1.“
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B e g r ü n d u n g

 In  der  Rechtsprechung  wird  die  Auffassung  vertreten,
 dass  auch  ein  Schengen-Visum  nach  §  6  Absatz  1
 AufenthG  die  Fortgeltungsfiktion  des  §  81  Absatz  4
 AufenthG  auslösen  kann  (siehe  OVG  Lüneburg,  Be-
 schluss  vom  31.  Oktober  2011,  11  ME  315/11).  Dies  ent-
 spricht  auch  dem  Wortlaut  des  §  4  Absatz  1  Satz  2
 Nummer  1  AufenthG.  Die  in  der  Allgemeinen  Verwal-
 tungsvorschrift  zum  AufenthG  vorgesehene  –  einzig
 sachlich  richtige  –  Beschränkung  der  Fortgeltungsfiktion
 auf  nationale  Visa  nach  §  6  Absatz  3  AufenthG  ist  damit
 nicht  mehr  durchsetzbar.  Daher  ist  eine  gesetzliche  Klar-
 stellung erforderlich.

 6.  Zu  Artikel  6  Absatz  2  Nummer  1  Buchstabe  a0  –  neu  –
 (Nummer  6  Spalte  A  Buchstabe  b1  –  neu  –  der  Anlage
 AZRG-DV),
 Buchstabe  a01 – neu –
 (Nummer  9 Spalte A Buchstabe  c der Anlage
 AZRG-DV),
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  aa  Dreifachbuchsta-
 be  aaa – neu –, Doppelbuchstabe bb – neu –
 (Nummer  10  Spalte  A  Buchstabe  b  Doppelbuchstabe  aa0

 –  neu  –,  Buchstabe  d  Doppelbuchstabe  cc  der  Anlage
 AZRG-DV),
 Buchstabe  b Doppelbuchstabe bb
 (Nummer  11  Spalte  A  Buchstabe  p1  –  neu  –  der  Anlage
 AZRG-DV),
 Buchstabe  c1 – neu –
 (Nummer  17 Buchstabe b Spalte A der Anlage
 AZRG-DV)

 Artikel  6 Absatz  2 Nummer  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Dem  Buchstaben  a  sind  folgende  Buchstaben  voran-
 zustellen:

 ,a0)  In  Nummer  6  Spalte  A  wird  nach  Buchstabe  b
 folgender Buchstabe  eingefügt:

 „b1)  Zuzug von unbekannt am“

 a01)  In  Nummer  9  Spalte  A  Buchstabe  c  werden  die
 Wörter  „widerrufen/erloschen  am“  durch  die
 Wörter

 „zurückgenommen am

 widerrufen am

 erloschen am“ ersetzt.‘

 b)  Buchstabe  a ist wie folgt zu fassen:

 ,a)  Nummer  10 wird wie folgt geändert:

 aa)  Buchstabe  b wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Spalte  A  wird  Doppelbuchstabe  aa
 folgender  Doppelbuchstabe  vorange-
 stellt:

 „aa0)  §  18 Absatz  2  AufenthG

 erteilt am

 befristet bis“

 bbb)  Nach  dem  Doppelbuchstaben  ii  werden
 die Spalten A und B wie folgt gefasst:

 „…  <weiter  wie  Regierungsvorlage>
 …“

 bb)  In  Buchstabe  d  Doppelbuchstabe  cc  wird  die
 Angabe „, Satz  2“ gestrichen.‘

 c)  In  Buchstabe  b  Doppelbuchstabe  bb  Nummer  11
 Spalte  A  ist  nach  Buchstabe  p  folgender  Buchstabe
 einzufügen:

 „p1)  Bescheinigung nach §  51 Abs.  2 Satz  3

 ausgestellt am

 befristet bis“

 d)  Nach  Buchstaben  c  ist  folgender  Buchstabe  einzufü-
 gen:

 ,c1)  In  Nummer  17  Buchstabe  b  Spalte  A  werden
 nach  der  Angabe  „§  60a  Absatz  2  Satz  1
 AufenthG“ die Wörter

 „1.  wegen fehlender Reisedokumente,

 2.  aus medizinischen Gründen,

 3.  Familienmitglied  zu  einem  Duldungsinha-
 ber nach Nummer  1 oder 2,

 4.  Sonstiges.“ eingefügt.‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 Artikel  2 ist wie folgt zu fassen:

 ,Artikel  2
 Änderung des AZR-Gesetzes

 Das  AZR-Gesetz  vom  2.  September  1994  (BGBl.  I
 S.  2265),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
 20.  Dezember  2012  (BGBl.  I  S.  2745)  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 a)  In  §  3  Nummer  7  wird  die  Angabe  „§  2  Absatz  2
 Nummer  4  bis  8“  durch  „§  2  Absatz  2  Nummer  3
 bis  8“ ersetzt.

 b)  In  §  29  Absatz  1  Nummer  6  werden  die  Wörter  …
 <weiter wie Regierungsvorlage>….‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe  b

 Der  Speichersachverhalt  sollte  geschaffen  werden,  damit
 die  Ausländerbehörden  eine  Bescheinigung  nach  §  51
 Absatz  2  Satz  3  AufenthG  im  AZR  vermerken  können
 und  somit  die  automatische  Löschung  des  Datensatzes
 nach zehn Jahren im AZR verhindert wird.

 Zu Buchstabe  d

 Um  einen  Überblick  über  die  bestehenden  Abschie-
 bungshindernisse  zu  bekommen,  ist  die  Erfassung  der
 häufigsten  Duldungsgründe  im  Bereich  der  rechtlichen
 und  tatsächlichen  Unmöglichkeit  der  Abschiebung
 (§  60a Absatz  2 Satz  1  AufenthG) erforderlich.

 Die  restlichen  Änderungen  bestehen  aus  redaktionellen
 Anpassungen  oder  betreffen  bislang  fehlende  Speicher-
 sachverhalte,  die  für  die  Ausländerbehörden  dringend
 erforderlich  sind,  um  die  Validität  des  AZR  zu  gewähr-
 leisten.

 Bei  der  Änderung  des  Artikels  2  handelt  es  sich  um  eine
 redaktionelle  Anpassung  auf  Grund  der  Änderung
 AZRG-DV  Anlage  Nummer  17  hinsichtlich  der  Auf-
 nahme der Duldungsgründe.
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7.  Zu Artikel  6 Absatz  3 Nummer  01 – neu –
 (§  4 Absatz  3 IntV)

 Artikel  6  Absatz  3  Nummer  1  ist  folgende  Nummer  vor-
 anzustellen:

 ,01.  In  §  4  Absatz  3  wird  nach  dem  Wort  „wenn“  das
 Wort  „sich“  gestrichen  und  die  Wörter  „nicht  auf
 einfache  Art  in  deutscher  Sprache  verständigen
 kann“  werden  durch  die  Wörter  „nicht  über  ausrei-
 chende  Kenntnisse  der  deutschen  Sprache  verfügt“
 ersetzt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Das  Aufenthaltsgesetz  verlangt  für  länger  im  Bundesge-
 biet  aufhältige  Ausländer  fast  durchgängig  ausreichende
 deutsche  Sprachkenntnisse  (Sprachniveau  B  1,  vgl.  §  9

 Absatz  2  Satz  1  Nummer  7,  §  43  Absatz  3  Satz  1
 AufenthG).  Mit  der  Änderung  des  §  28  Absatz  2  Satz  1
 AufenthG  soll  dies  künftig  auch  für  den  Familiennach-
 zug zu Deutschen gelten.

 Mit  dem  Antrag  soll  das  unter  Integrationsaspekten  un-
 abdingbare  Sprachniveau  B  1  zudem  auf  §  4  Absatz  3
 IntV  übertragen  werden.  Damit  wird  es  den  Ausländer-
 behörden  ermöglicht,  Ausländer  auch  dann  wegen  be-
 sonderer  Integrationsbedürftigkeit  zur  Teilnahme  an  ei-
 nem  Integrationskurs  zu  verpflichten  (vgl.  §  44a
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  AufenthG),  wenn  sie  das
 Sprachniveau  A  1,  nicht  aber  B  1  erfüllen.  Damit  könn-
 ten  die  Bildungschancen  von  Kindern  aus  Migrantenfa-
 milien,  die  statistisch  schlechtere  schulische  Leistungen
 erzielen, verbessert werden.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  den  Vorschlägen  des  Bun-
 desrates vom 22.  März 2013 wie folgt Stellung:

 Zu Nummer  1

 Eine  zusätzliche  Klarstellung  im  Gesetzestext  ist  aus  Sicht
 der  Bundesregierung  nicht  erforderlich.  Dass  der  Bezug  von
 Wohngeld  der  Lebensunterhaltssicherung  im  Sinne  von  §  2
 Absatz  3  Satz  1  des  Aufenthaltsgesetzes  (AufenthG)  nicht
 entgegensteht,  wenn  der  Betroffene  seinen  Lebensunterhalt
 auch  ohne  diese  Leistung  sichern  kann,  ist  inzwischen
 höchstrichterlich  geklärt  (vgl.  Urteil  des  Bundesverwal-
 tungsgerichts  vom  29.  November  2012,  10  C  5.12).  Darüber
 hinaus  wurde  in  die  Begründung  des  vorliegenden  Gesetz-
 entwurfs  bereits  eine  entsprechende  Klarstellung  aufgenom-
 men (vgl. Bundesratsdrucksache 97/13, S.  23).

 Durch  die  vorgeschlagene  Ergänzung  könnte  zudem  der
 Eindruck  erweckt  werden,  dass  das  Prinzip,  wonach  der  Be-
 zug  öffentlicher  Leistungen  nur  dann  schädlich  ist,  wenn
 der  Lebensunterhalt  nicht  auch  ohne  die  Inanspruchnahme
 der  jeweiligen  öffentlichen  Leistung  gesichert  ist,  nur  für
 das  Wohngeld  und  nicht  auch  für  etwaige  andere  öffentliche
 Leistungen gilt.

 Schließlich  sollte  auf  die  vorgeschlagene  Ergänzung  aus
 Sicht  der  Bundesregierung  auch  deshalb  verzichtet  werden,
 um  den  ohnehin  textlich  bereits  sehr  umfangreichen  §  2  Ab-
 satz 3  AufenthG nicht noch weiter unnötig zu verlängern.

 Zu Nummer  2

 Die  Frage,  ob  auch  Artikel  6  des  Assoziationsratsbeschlus-
 ses  Nummer  1/80  (ARB  1/80)  ein  Daueraufenthaltsrecht
 vermitteln  kann,  ist  durch  die  Rechtsprechung  des  Europäi-
 schen  Gerichtshofs  oder  des  Bundesverwaltungsgerichts
 noch nicht hinreichend geklärt.

 Aus  Sicht  der  Bundesregierung  sollte  auf  die  vorgeschla-
 gene  Änderung  von  §  4  Absatz  5  AufenthG  derzeit  verzich-
 tet werden.

 Zu Nummer  3

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  vorgeschlagenen  Ände-
 rung zu.

 Zu Nummer  4

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  vorgeschlagenen  Ände-
 rung zu.

 Zu Nummer  5

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  vorgeschlagenen  Ände-
 rung zu.

 Zu Nummer  6

 §  18  Absatz  2  AufenthG  stellt  keinen  eigenständigen  Tatbe-
 stand  für  die  Erteilung  eines  Aufenthaltstitels  dar,  sondern
 enthält  lediglich  die  Grundregeln,  nach  denen  ein  Aufent-
 haltstitel  zur  Ausübung  einer  Beschäftigung  erteilt  werden
 kann.  Anknüpfungspunkt  für  die  Erfassung  im  Ausländer-
 zentralregister  (AZR)  ist  daher  nicht  §  18  Absatz  2,  sondern
 §  18  Absatz  3  AufenthG  für  die  Aufenthaltserlaubnis  zur
 Ausübung  einer  Beschäftigung,  die  keine  qualifizierte  Be-
 rufsausbildung  voraussetzt  und  §  18  Absatz  4  AufenthG  für
 einen  Aufenthaltstitel  zur  Ausübung  einer  Beschäftigung,
 die  eine  qualifizierte  Berufsausbildung  voraussetzt.  Für  die
 in  Nummer  6  Buchstabe  b  der  Stellungnahme  des  Bundes-
 rats  vorgeschlagene  Ergänzung  der  Anlage  zur  AZRG-
 Durchführungsverordnung  besteht  daher  aus  Sicht  der  Bun-
 desregierung kein Raum.

 Die  Bundesregierung  lehnt  außerdem  den  Änderungsvor-
 schlag  unter  Nummer  6  Buchstabe  d  insoweit  ab,  als  er  die
 gesonderte  Erfassung  der  Duldung  aus  medizinischen  Grün-
 den  vorsieht.  Es  handelt  sich  hierbei  um  besonders  sensible
 persönliche Daten.

 Im  Übrigen  stimmt  die  Bundesregierung  der  vorgeschlage-
 nen  Änderung  inhaltlich  zu.  Die  Änderungsbefehle  bedür-
 fen  jedoch  der  Vervollständigung  und  Präzisierung  im  wei-
 teren Gesetzgebungsverfahren.

 Zu Nummer  7

 Die  Bundesregierung  wird  die  vorgeschlagene  Änderung
 prüfen.  Sie  wird  dabei  insbesondere  die  bisherigen  Erfah-
 rungen  mit  dem  Erfolg  von  Integrationskursen  in  den  Blick
 nehmen  und  die  vorhandene  Expertise  zum  Zusammenhang
 von  Sprachkompetenz  der  Eltern  und  Bildungserfolg  des
 Kindes  auswerten.  Bei  der  Prüfung  ist  zwischen  dem  Inte-
 grationskurs  als  Angebot  und  als  Pflichtmaßnahme  zu  un-
 terscheiden.
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